
VBierteljährlicher Abonnements Preis

Poſt Anſtalten überall nur:

Jnſerate für den Courier werden an0

nommen: Jn Leipzig in derfär Halle und unſere unmittelbaren C r C 0 n r e r Buchhandlung von H. Kirchner
Abnehmer: 22/2 Sgr. Durch die reſp. O Univerſitätsſtraße, Gewandhaus Nr. 4.

26 Sgr.
dO

3 57 d

Halliſche
für Stadt

Jn der Expedition des Couriers.

Jn Magdeburg in der Creutz
ſchen Buchhandlung, Breite

weg No. 156.

Zeitung
und Land.

Redakteur Dr. Schadeberg.

M 88.

Dentſchland.
Berlin d. 15. April. Der General-Poſtmeiſter von

Schaper iſt aus dem Badenſchen hier angekommen. Der
General Major und Commandeur der Gten Landwehr-Brigade,
von Webern, iſt nach Angermunde von hier abgereiſt.

Bekanntmachung.Unter Bezugnahme auf den H. 17 des Geſetzes vom 15. April v. J.
wird hierdurch bekannt gemacht, daß am 31. März d. J. 7,025,507 Tha-
ler in Darlehns-Kaſſenſcheinen in Umlauf waren.

Berlin, den 14. April 18419. Der Finanz- Miniſter.
von Rabe.

Ein mehrfach verbreitetes Gerücht, daß die beiden Kam-
mern auf dreißig Tage vertagt werden ſollten, ent-
behrt, wie wir aus zuverläſſiger Quelle verſichern koönnen, je-

der Begrundung. SKönigsberg, d. 11. April. (P.M.) Fur dieſes Jahr
ſind incl. der Grund Entſchadigungen zur Fortſetzung des hie-
ſigen Feſtungsbaues 300,000 Thaler bewilligt. Es werden hier-
nach etwa 200 Maurer und Zimmerleute und 1000 Erdarbei-
ter in den Sommermonaten Beſchäftigung finden. Wahrend
des Winters waren durchſchnittlich gegen 400 Mann groößten-
theils Erdarbeiter beſchäftigt. Jm Jahre 1848 wurden zu dem
hieſigen Feſtungsbaue 200,000 Thaler verwendet. Die Kaſer-
nements auf Herzogsacker ſollen in dieſem Jahre ſo weit fertig
werden, daß ſie im nächſten Jahre mit Truppen belegt werden
können. Für den Bau der Feſte Boyen bei Lötzen ſind für
dies Jahr 100,000 Thaler bewilligt. Jn Pillau iſt man
eifrig mit der vollſtändigen Armirung der Feſtung beſchäftigt
und die ſtarken Strandbatterien laſſen ſchon jetzt impoſante Ver-
theidigungsmaßregeln wahrnehmen. Die Beſatzung der Feſtung
erhält von hier aus eine beträchtliche Verſtärkung, namentlich
die Artillerie.

Deſſau d. 13. April. Heute reiſte der Miniſter Ha
bicht als Bevollmaächtigter unſerer Regierung bei dem in
Frankfurt ſtattfindenden Congreſſe uüber die Deutſchen Ange-
legenheiten dahin ab und können wir ſomit gewiß ſein, daß
Anhaltiſcher Seits die vollſtändigſte Anerkennung der von
der Nationalverſammlung angenommenen Deutſchen Verfaſ-
ſung erfolgen werde.

Bremen, d. 11. April. Auf den Antrag der Burger-
ſchaft in Betreff der Uebertragung der Deutſchen Kaiſerwurde

Halle, Dienstag den 17. April
Hierzu eine Beilage.

auf den König von Preußen hat der Senat mit folgender
Erklärung geantwortet:

„„Sowie der Senat die von der Bürgerſchaft in ihrer Verſammlung
vom 4. d. M. in Veranlaſſung damaliger Bekanntwerdung des Tags zuvor
erfolgten Erwiderung des Königs von Preußen auf die Anrede einer De
putation der Deutſchen Nationalverſammlung ausgeſprochenen Hoffnungen
und Entſchließungen auch ſeinerſeits als der Lage der Verhältniſſe entſpre
chend anerkennen mußte, ſo wird er auch nach Maßgabe der noch mit
teiner Zuverſicht vorherzuſehenden weiteren Ereigniſſe alles was zu baldig
ſter und dauernder Befeſtigung der Freiheit, Einheit und Macht des Deut
ſchen Vaterlandes zu führen vermag, und zwar auf dem von der National
verſammlung eingeſchlagenen Wege, ſo weit es die Verhältniſſe geſtatten,
ſeinerſeits zu fördern bemüht ſein.“

Hannover, d. 12. April. Die Berathung der Abge
ordneten, welche durch die Vertagung der Stände in dieſem
entſcheidenden Augenblicke veranlaßt war, fand geſtern Abend
im Roömiſchen Kaiſer ſtatt. Gegen vierzig von den Vertretern
der deutſchen Sache hatten ſich zuſammengefunden mehrere
andere hatten ſchriftlich ihre Anträge und Willensmeinungen
zu erkennen gegeben. Unter den Entſchuldigungen wegen des
Nichtkommens war die bemerkenswertheſte die des Abgeordne
ten Juſtizrath Schluter, welchem der Vorſtand der Juſtizkanz
lei nur unter der Bedingung Urlaub hatte ertheilen wollen,
daß er auf ſein Ehrenwort verſichere, nur in Privatangelegen-
heiten und nicht zu einem politiſchen Zweck die Reiſe zu unter
nehmen. Die Berathung dauerte nur kurze Zeit denn uüber
den Zweck der Vertagung, über die Gefahr fur die deutſche
Sache und die Nachtheile für das Land, welche dieſelbe bringe,
waren Alle einverſtanden. Sie beſchloſſen eine Adreſſe an das
Miniſterium betreffend die Berufung der allgemeinen Stande-
Verſammlung, worin es heißt Jn einem Augenblicke, in wel-
chem die Regierungen einen inhaltſchweren Entſchluß über das
Schickſal des Vaterlandes zu faſſen im Begriff ſtehen, der auf
lange Zeit über Frieden oder Unfrieden entſcheiden muß, erwar
tet Deutſchland mit vollem Rechte, daß auch das deurſche Volk
im Königreiche Hannover ſeine Schuldigkeit thue, wozu es der
Stimme ſeiner geſetzlichen Vertretung dringender als jemals
bedarf; zumal wenn die Abſichten der Königl. Regierung mit
der entſchiedenen Ueberzeugung der großen Mehrheit im Lande,
welche eine rechtliche Ungewißheit nicht weiter anerkennt nach
dem die National- Verſammlung einen endgültigen Beſchluß
gefaßt hat, im Widerſpruche ſtehen und Königl. Regierung
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nicht geneigt ſein ſollte, die unbedingte Durchführung der deut
ſchen Verfaſſung mit allen Kraften zu unterſtützen.
terzeichneten können nicht darauf rechnen, daß dieſe Erklaärung,
über die Anſicht des Landes bei der Königlichen Regierung eine
weitere Beachtung finden werde als diejenige, welche der Aus-
ſpruch von Mannern bei jeder konſtitutionellen Regierung ver
dient, denen eine Kenntniß über die Stimmung des Landes
zugetraut werden darf. Sie ſind aber um ſo mehr überzeugt,
daß die auf ſie gefallene Berufung zu Mitgliedern der Stände-
Verſammlung ihnen in einem Augenblicke von ſchwerem Ge-
wicht die unerläßliche Verpflichtung auferlegt, die Königliche
Regierung dringend zu erſuchen, daß ſie durch ſofortige Wie-
dereinberufung der Stande- Verſammlung ſich in die Lage ver-
ſetze, das verfaſſungsmaßige Organ des Landes zu hoören, und
den nachtheiligen Folgen längerer Unterbrechung in den ſtändi-
ſchen Berathungen uüber die innere Umgeſtaltung der Landes-
Verhälniſſe vorzubeugen. Hannover, 11. April 1849. (Folgen
die Unterſchriften.)

Kaſſel, d. 12. April. Jn der heutigen Standeſitzung
wurde auf die kombinirten Antrage der Abgeordneten Oetker,
Meyer und Bayrhoffer mit Stimmeneinhelligkeit beſchloſſen
„Mit Rückſicht auf die preußiſche Cirkularnote vom 3. April
und im Hinblick auf die der deutſchen Einheit und National-
hoheit drohende Gefahr bei hoher Staatsregierung zu beantra-
gen, folgende Erklärung abgeben zu laſſen 1) Kurheſſen halte
die von der deutſchen National- Verſammlung auf den Grund
der Volkshoheit beſchloſſene und verkündigte Reichs Verfaſſung
ohne Weiteres fur zu Recht beſtehend und proteſtire gegen je
den Eingriff in dieſelbe als Verrath am deutſchen Volke.
2) Es erkläre, daß demnach die Annahme der Kaiſerkrone an
keinerlei Bedingung geknüpft werden konne. 3) Es hege die
Erwartung, daß alle deutſche Staaten in gleichem Sinne ſich
ausſprechen werden. Der Miniſter des Auswärtigen Herr von
Schenk zu Schweinsberg, erklärte im Verlaufe der Sitzung vor
der Kammer: Die kurheſſiſche Staatsregierung werde keinerlei
Abänderungen an der deutſchen Reichsverfaſſung beantragen.
Uebrigens erwarte ſie die Entſchließungen der hohen National-
Verſammlung. Morgen Sitzung, wo weitere Erklärungen des
Miniſters erfolgen ſollen. (N. Heſſiſche Ztg.)

Frankfurt a. M., d. 12. April. Jn den nach dem
geſtrigen Beſchluſſe der Reichsverſammlung zu bildenden Aus-
ſchuß zu Begutachtung des Berichts der nach Berlin entſand-
ten Deputation und zur Vorberathung der zur Aufrechthaltung
der Verfaſſung nöthig ſcheinenden Maßregeln ſind heute durch
die Abtheilungen folgende Mitglieder gewahlt worden:
Von der 1. Abth. Waitz und Engel von Pinneberg.

2. Whydenbrugk und Eckert von Bromberg.
3. Plathner und Vogt.
4. Wurm und Fehrenbach.
5. Reösler und Eiſenſtuck.
6. Droyſen und Spatz.
7.
8

9

Wveclcker und Umbſcheiden.
Breuſing und Hagen.
Stahl und Froöbel.
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10. Langerfeld und Tafel aus Stuttgart.
11. Wernher und Raveaux.
12. Duncker und Tafel aus Zweibrücken.
13. Reichenſperger und Detmold.
14. Fiſcher aus Jena und Venedey.
15. Kierulff und L. Simon aus Trier.

Bereits ſind die Bevollmächtigten mehrerer deutſchen
Regierungen hier eingetroffen, um die in der letzten preußi-
ſchen Circulardepeſche verlangte Erklärung über Annahme
oder Ablehnung der von der Reichsverſammlung beſchloſſenen
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Die Un
Verfaſſung und den Eintritt in den neuen deutſchen Bun
desſtaat abzugeben. Es belebt unſere Hoffnungen fur ein
glückliches Zuſtandekommen des deutſchen Einigungs- und
Verfaſſungswerkes gar weſentlich, von mehreren derſelben
mit Beſtimmtheit zu höören, daß ſie dahin inſtruirt ſind, ſich
fur unbedingte Annahme der Verfaſſung zu erkläären, und
daß ihre Regierungen die Ueberzeugung haben, daß etwa
nöthige Abänderungen der Verfaſſung dem durch dieſe ſelbſt
vorgeſchriebenen Wege mit der mindeſten Gefahr uüberlaſſen
bleiben konnen.

Sicherem Vernehmen nach, ſieht der ſchleswig-holſteiniſche
Bevollmachtigte bei der Centralgewalt ſich im Stande, die un-
bedingte Anerkennung der Beſchlüſſe der Reichsverſammlung
vom 27. und 28. Marz, hinſichtlich des Verfaſſungswerkes
und des Oberhauptes, Namens ſeiner Regierung auszuſprechen.

Die Nachricht von der von Seiten der kaiſerlichen Regie
rung verfuügten Abberufung der öſterreichiſchen Abge-
ordneten aus der Paulskirche wird von der „Dtſch. Ztg.“
beſtätigt. Einige derſelben wollen ſofort austreten, andere das
Ergebniß des Dreißigerausſchuſſes abwarten, ehe ſie ſich uüber
ihr Gehen und Bleiben entſcheiden. Unter den heute neu ein-
getretenen aber bis jetzt wenigſtens von Seiten des Bureaus
noch nicht verkundigten Mitgliedern, iſt Herr Hans Alfred
Erbe aus Altenburg, der Platz fur den 19. koönigl. ſaächſiſchen
Wahlbezirk an Herrn Joſephs Stelle nimmt. Alſo doch noch.
Die in Freiburg erfolgte Wahl des ſteckbrieflich verfolgten Al-
tenburger Demagogen erregte bekanntlich in Sachſen nicht ge
ringes Aufſehen.

Aus zuverlaſſiger Quelle erfahren wir, daß die groß-
herzogl. badiſche Regierung den Beſchlüſſen der
Nationalverſammlung vom 27. und 28. März über
die h asverfaſſugg und das Oberhaupt beigetre-
ten iſt.

Das Reichsminiſterium hat Nachricht, daß von den 84
Kanonen des Chriſtian VIII. bereits ein Theil aus der
Tiefe herausgeholt iſt, wobei ſich zeigt, daß es nicht eiſerne,
ſondern die ſchonſten metallenen Kanonen ſind. Man zweifelt
nicht, alle 84 herauszubringen. Das noch auf dem Waſſer
ſchwimmende Wrack wird die Koſten reichlich decken.

Frankfurt a. M., d. 13. April. Jn der heutigen
200. Sitzung der deutſchen Reichsverſammlung wurde Herr
E. Simſon, Abg. für Königsberg, mit 295 Stimmen zum
Vorſitzenden gewahlt. 364 hatten geſtimmt.

Hamburg d. 12. April Abends. Die Reichs-Fregatte
Deutſchland Kapitain Strutt, hat von Frankfurt Ordre

erhalten, zur Sicherheit der Elbmundung nach Krautſand zu
gehen und fürs Erſte dort zu ſtationiren. Zu dieſem Zwecke
geht ſie morgen früh, vom Kriegs Dampfſſchiffe „Lübeck“ ge-
ſchleppt, die Elbe hinunter.

Kiel, d. 10. April. Nach einem heute Mittag hier ein
getroffenen Briefe von einem gewoöhnlich wohl unterrichteten
Manne aus Flensburg ſollen die daääniſchen Truppen in Sunde-
witt einmüthig erklart haben, daß ſie nicht mehr gegen die deut-
ſchen Truppen kämpfen wollten. Dieſe Thatſache iſt nicht ſo
unwahrſcheinlich, wie ſie auf den erſten Blick erſcheint, da die
Daänen ihren Soldaten die falſche Verſicherung gegeben hatten,

ſie würden nur gegen die ſchleswigholſteiniſchen Aufrührer zu
fechten haben, und ſie ſich nun arg getäuſcht ſehen. Bei dem
Ausmarſche der daniſchen Truppen aus der Stadt Hadersleben
(am 9. d.) ſoll, wie Augenzeugen erzahlen, die Muthloſigkeit,
welche im feindlichen Heere herrſcht, ſich ſehr auffallend gezeigt
haben und laut Beſchwerde geführt ſein über die Taäuſchungen,
die die Offiziere gegen ſie ſich erlaubt hätten. Der Einmarſch



unſerer Truppen in Jütland ſoll nach dieſer Nachricht erſt am

14. d. ſtattfinden. (N. f. P.)Kiel, d. 11. April. Dem Vernehmen nach hat zur Ent-
ſcheidung der Frage, ob die Deputation unſerer Landesverſamm-
lung von dem Könige von Preußen zur Beglückwünſchung deſ
ſelben wegen der Kaiſerwahl vorgelaſſen werden dürfe oder nicht,
in Berlin zwei Mal Miniſterrath ſtattgefunden, da der König
ſelbſt durchaus nicht abgeneigt geweſen, die Deputation als ſol
che zu empfangen. Der Miniſter der auswärtigen Angelegen-
heiten aber, Hr. v. Arnim, iſt mit ſeiner gegentheiligen Anſicht
durchgedrungen. Auch andere Deputationen, wie z. B. die
braunſchweigiſche, ſind aus jenen Urſachen vom Könige nicht
empfangen. Ebenfalls hören wir, daß die bekannten Worte des
Königs von Preußen, welche er zu dem Frankfurter Deputirten
Beſeler über den König von Dänemark geſprochen, durchaus
nicht ſo gemeint geweſen, wie ſie ausgelegt worden, vielmehr
hat dieſe Aeußerung des Königs gerade in dem für uns ver-
letzenden Theile einen durchaus ironiſchen Charakter gehabt und
haben ſollen, wie in Gemäßheit der Umſtande und nach dem
witzigen Geiſte des Königs auch nicht anders zu vermuthen
war. Da die Revolutionaäre jene Reden des Königs mit den
Frankfurter Deputirten möglichſt ausbeuten, iſt es nicht unwich-
tig, ſie in ihrem wahren Lichte darzuſtellen. Unſer Hafen
wird gegenwärtig nur von Einer Korvette (Galathea?), ſo viel
man wahrnehmen kann, blockirt; dieſe hält ſich aber ſehr fern
von unſeren Kanonen.

Schleswig, d. 10. April. Jch erlaube mir, Jhnen fol
gendes im Schiffsraum des zertrummerten Linienſchiffes Chri-
ſtian VIII. aufgefundenes Aktenſtück mitzutheilen, das über
die Abſichten der Danen bei der Eckernförder Affaire, ſo wie
über den Heldenmuth der Unſrigen einiges Licht verbreitet. Das
Blatt war mit Bleifeder geſchrieben, der Name des Komman-
deurs, Kapitän Paludan, ſteht umgekehrt, einige Worte ſehr
undeutlich. Es lautet nach dem Original wie folgt „Jn Folge
der mir vom Kommando mitgetheilten Ordre traf ich geſtern
Nachmittag (Datum fehlt auf der Depeſche) mit der zur Ex-
pedition beſtimmten Fregatte Gefion, den Dampfſchiffen Hekla
und Geyſer und drei Transportſchiffen zuſammen. Da der
Wind öſtlich war und ein gereffter Marsſegel Küuhlte machte,
ſo war nicht daran zu denken, etwas von dem zu unter-
nehmen, was Jhre Ordre befahl, hinſichtlich der
Landung von Truppen die ſich wohl auf den Transport-
ſchiffen befunden haben.) Da aber heute Morgen das Wetter
ſich gelinder zeigte, legte ich mich gegen die Batterieen, gefolgt
von Gefion, und ankerte mitten zwiſchen denſelben. Die Batr-
terie auf der Nordſeite der Fööhrde brachten wir bald zum
Schweigen, dagegen wollte es uns mit der Batterie auf der
Südſeite nicht glucken, obgleich von beiden Schiffen eine
heftige Kanonade auf dieſelbe unterhalten wurde.
Da es ganz laue Kuühlte war und ich es als zwecklos erach-
tete, länger beizubleiben, ſo ſignaliſirte ich den Dampfſchif
fen, heranzukommen um uns aus der Fohrde herauszuholen.
Da es aber auf dieſe Weiſe nicht vermieden werden konnte,
daß ſie mit ins Feuer kamen, ſo erhielt Hekla bald Schaden
an ſeinem Ruder und Geyſer an ſeiner Maſchine welches ſo
bedeutend war, daß ſie ſich kaum ſelbſt aus dem Feuer retten
konnten, geſchweige denn Chriſtian VIII. oder Gefion, und
da Gefion zugleich ſignaliſirte, daß ſein Verluſt an
Todten und Verwundeten bedeutend ſei, ſeine Ma-
ſten, Stangen und Takellage durchſchoſſen und ſich
nicht im Stande befindefortzubewegen, nothigten mich
die Umſtände dazu um das Schiff nicht noch größerem Schaden
auszuſetzen, die Parlamentairflagge aufzuhiſſen, worauf das Schie-
ßen um 2 Uhr aufhörte. Mein Parlamentair wurde geſandt

an die Militair- und Eivilbehörde in Eckernförde, mit dem Zu
erkennengeben, daß ich mit dem Angriff innehalten wolle, wenn
man dagegen mit dem Schießen aufhören mochte, daß ich aber
im entgegengeſetzten Falle die Stadt beſchießen würde; hierauf
iſt eine abſchlägige Antwort erfolgt ich bedarf dringend der
Aſſiſtenz von Dampfſchiffen Hier bricht der Rapport
ab, die eingeklammerten Worte waren mit Tinte ausgeſtrichen
und die letzte Zeile ſcheint von einer andern Hand geſchrieben
zu ſein. Es durfte dies als echt befundene Aktenſtück nicht
als unwichtigen Beitrag zur denkwürdigen Kataſtrophe am gru
nen Donnerſtag zu betrachten ſein. (D. R.

Altona, d. 13. April. (Vom Bahnhofe.) Mit dem
Morgenzuge trifft die beſtätigende Nachricht ein, daß vor
Eckernförde Schiffe liegen. Die Zahl derſelben wird aber
verſchieden angegeben während nämlich von Rendsburg aus
berichtet wird, daß daſelbſt 11 Schiffe ſignaliſirt worden, wird
von Reiſenden aus Kiel behauptet, 14 Schiffe, nämlich 4
Dampfſchiffe, 2 Fregatten, 1 Korvette und mehrere Transport
ſchiffe und Kanonenboöte; letztere Angabe wird von anderen Rei
ſenden dahin berichtigt, daß die Anzahl der Schiffe ſich auf 7
reduzire, nämlich 2 Dampfſchiffe und 5 Segelſchiffe. Heute
Morgen 6 Uhr iſt vor dem Kieler Hafen 1 Dampfſfſchiff
ſignaliſirt worden.

Altona, d. 13. April. Die Dänen haben das Feſtland
verlaſſen, und Reiſende, welche vom Norden herkommen, ver
ſichern, daß kein daniſcher Soldat in Jütland mehr zu ſehen
ſei. Seit der Affaire bei Eckernförde, und ſeit die Reichstrup
pen weiter hinaufrücken, haben ſich die Dänen allmalig nach
Alſen hinübergezogen. Die letzten Reſte der daäniſchen Armee,
welche noch am vergangenen Mittwoch vom 10. ſchleswig hol
ſteiniſchen Bataillon und einer Schwadron Dragoner auf ihrer
Patrouille bei Kolding angerroffen wurden, ſind geſtern, wie
man beſtimmt wiſſen will, ebenfalls nach Alſen hinuübergeſchifft.

Aus Eckernförde vom 12. April wird geſchrieben So
eben, Abends 6 Uhr, ſind 14 Schiffe ſignaliſirt, ich ſelbſt
habe 67 Uhr einen bedeutenden Segler um Langholzſpitze
herumkommen ſehen. Der Telegraph arbeitete bis zum Dun
kelwerden. Vertruge es ſich mit meiner Anſicht, ich könnte
Jhnen eine lange Liſte von Truppen aufzahlen, die wir in
wenigen Tagen ſahen nur ſo viel zur Beruhigung, wir
haben nicht allein den Herzog Ernſt, ſondern auch noch den
Oberſt v. Buch an ſeiner Seite, und ſo werden wir ruhig
ſchlafen können, obgleich dieſe 14 Schiffe, zuſammengehal-
ten mit der officiellen Nachricht, daß Broacker von den Da
nen ganz geräumt, und ſämmtliche Daniſche Kriegsſchiffe
nicht allein den Flensburger Hafen, ſondern auch die Höhe
von Alſen verlaſſen haben, genug zu denken geben.

Wien d. 11. April. Verſtärkungen ſind von allen Sei-
ten nach Ungarn disponirt. Der Feldmarſchall- Lieutenant Ham
merſtein iſt mit 10 Bataillonen vorgeſtern nach Dukla vorge-
rückt; Feldmarſchall- Lieutenant Puchner hat mit ſeinem Corps
die Wallachei verlaſſen und iſt bis Orſcova vorgeſchritten; aus
Mähren und Oeſterreich brachen zwiſchen geſtern und vorgeſtern
11 Bataillone auf von der italieniſchen Armee marſchiren 25
30,000 Mann uüber Agram; endlich haben 30,000 Mann Ruſs-
ſen den beſtimmten Befehl zur Beſetzung Siebenbürgens, wo
ſie eine Niederlage zu ſühnen haben, erhalten. Der Fürſt iſt
zur Defenſive genöthigt, darüber kann kein Zweifel obwalten.

Wien, d. 11. April. An der Boörſe wurde heute wie
derholt, was man ſich bereits geſtern in unterrichteten Kreiſen
erzählte, daß Graf Stadion ſeine Demiſſion angeboten habe.
Die ungariſchen Angelegenheiten, die ruſſiſche Jntervention und
die daran geknüpften Bedingungen ſollen die Veranlaſſung dazu
gegeben haben. Wenn es wahr iſt, daß ein Theil des Kabi-
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nets auf den von Peſth gemachten Vorſchlag, Ungarn die vor-
märzliche Conſtitution zu laſſen, einzugehen geſonnen ſei, ſo
begreifen wir den Entſchluß des edlen Grafen vollkommen.
Eine ſolche Aenderung an der von Sr. Majeſtat dem Kaiſer
gegebenen Verfaſſung wurde wohl ſchwer zu verantworten ſein.

Die ſämmtlichen, aus Peſth uns heute zugehenden Mit-
theilungen ſtimmen in der Annahme uberein, daß die Operatio-
nen der ungariſchen Armee, welche unverkennbar von erfahrenen
Führern geleitet werden, nicht ſowohl gegen Peſth und die feſte
Stellung des Fürſten Windiſch-Grätz, als gegen Komorn ge-
richtet ſeien. Die Entſetzung dieſer Feſtung muſſe den Magya-
ren um ſo dringlicher erſcheinen, als die Beſatzung derſelben
ſicheren Nachrichten zufolge auf das Aeußerſte gedrängt ſei.
Wie viel von dieſen Annahmen richtig iſt, muß ſich in den
nachſten Tagen entſcheiden. (D. P.)

Wien, d. 12. April. Die heutige Wiener Zeitung
enthalt folgende amtliche Mittheilung: Nachſtehendes iſt der Jn
halt einer von dem Kaiſerlichen Kabinette an den Herrn K. K.
Geſandten, Freiherrn von Prokeſch, in Berlin unterm S. April
1849 erlaſſenen Depeſche

„Der Graf von Bernſtorff hat mir eine gleichzeitig an ſämmtliche bei
lden deutſchen Höfen beglaubigten Königlich preußiſchen Geſandtſchaften er
naſſene Cirkular- Depeſche mitgetheilt, durch welche Se. Majeſtät der Kö-

ig ſich in Folge der von dem Erzherzog Reichsverweſer ausgeſprochenen
Abſicht, ſeine Stelle niederzulegen, bereit erklärt, auf den Antrag der
deutſchen Regierungen und unter Zuſtimmung der deutſchen National-Ver-
ſammlung die proviſoriſche Leitung der deutſchen Angelegenheiten mit dem
zugleich kundgegebenen Entſchluſſe zu übernehmen, dem erhaltenen Rufe
zu folgen und an die Spitze eines deutſchen Bundesſtaates zu treten, der
ſich aus denjenigen Staaten bilden würde, welche demſelben aus freiem
Willen ſich anzuſchließen geneigt wären.

„An dieſe Erklärungen wird ferner die an ſämmtliche Regierungen
gerichtete Aufforderung geknüpft, ohne allen Verzug beſondere Bevollmäch-
tigte in Frankfurt zu beſtellen, welche bindende Erklärungen abzugeben im
Stande ſind

1) über den Beitritt zum Bundesſtaate und die Bedingungen unter
denen er erfolgt,

2) über die Stellung, welche die ſolchergeſtalt zu einem Bundesſtaate
zu vereinigenden Regierungen demnächſt zu der deutſchen National-
Verſammlung und den von ihr bereits gefaßten Beſchlüſſen einzu
nehmen haben, mit der Maßgabe, daß das Werk der Vereinigung
über die Verfaſſung unverzüglich in Angriff genommen wird,

3) über das Verhältniß zu denjenigen deutſchen Staaten, welche die-
ſem Bundesſtaate beizutreten Anſtand nehmen, wobei es wünſchens
werth und anzuſtreben iſt, die noch beſtehenden Bundesverhältniſſe
der neuen Staatsform anzupaſſen.

„Wie bereitwillig wir Vorſchlägen entgegengekommen ſein würden,
wenn ſolche von Seite Preußens in ſeiner Eigenſchaft als Genoſſe des ver
tragsmäßig und faktiſch noch beſtehenden deutſchen Bundes gemacht worden
wären um auf der Grundlage eines von der deutſchen National Ver-
ſammlung berathenen Verfaſſungs Entwurfes eine Vereinbarung über die
zeitgemäße Neugeſtaltung Deutſchlands auf geſetzlichem Wege herbeizufüh-
ren, dafür bürgen unſere bündigen Erklärungen dafür bürgen die wieder-
holten und entſchiedenen Schritte, welche wir zu dieſem Ende in Berlin
gethan haben.

„Dagegen aber vermögen wir nicht, der Ausführung der von dem
preußiſchen Kabinette in ſeiner Cirkular Depeſche vom 3. d. M. ausge-
ſprochenen Abſichten unſere Zuſtimmung zu ertheilen und noch viel weniger
dieſelben zu fördern.

„Die National-Verſammlung, nur berufen, in Gemeinſchaft mit
den Fürſten das Verfaſſungswerk zu Stande zu bringen, hat ihrer ge
ſetzlichen Thätigkeit ſelbſt ein Ziel geſetzt, indem ſie das Werk für
vollendet erklärt, und, die ihr zuſtehenden Befugniſſe überſchreitend,
nicht allein die eigenmächtig beſchloſſene Verfaſſung vollzogen und als
Geſetz veröffentlicht hat ſondern ſogar ohne Vollmacht Deutſchland ei
nen Erb Kaiſer zu geben beabſichtigte.

„Waren dieſe Vorgänge ſchon ungeſetzlich, ſo hat dieſe Verſamm-
lung den Boden des Rechts vollends verlaſſen, indem ſie ſich nicht
minder eigenmächtig für permanent erklärte.

„Aus dieſen Gründen können wir die Gültigkeit der von der Na
tional- Verſammlung außerhalb dem Bereiche ihrer Befugniſſe gefaßten
Beſchlüſſe eben ſo wenig anerkennen, als wir ihr das Recht auf fer
nere Thätigkeit zuzugeſtehen vermögen. Für uns beſteht die National
Verſammlung nicht mehr und kann daher weder auf Anordnungen hin

ſichtlich einer neu zu bildenden proviſoriſchen Centralgewalt Einfluß
üben, noch einen Antheil an Veryandlungen zum Behufe einer Verein-
barung über das von ihr ſelbſt für abgeſchloſſen erklärte Verfaſſungs

werk ch„Sollte demnach der ErzherzogReichsverweſer, an welchen von
Seiten Sr. Majeſtät des Kaiſers eine dringende n ergan
gen iſt, ſein Amt noch fortzuführen, bis auf geſetzlichem Wege für die
Leitung der deutſchen Angelegenheiten Vorſorge getroffen ſein wird,
dieſem Wunſche aus unvorhergeſehenen Gründen nicht zu entſprechen
vermögen, müßten wir gegen die Uebernahme und Ausübung dieſer Ge
walt durch eine der deutſchen Regierungen allein entſchiedene Einſprache
erheben und darauf beſtehen, daß ſie in einer Weiſe organiſirt werde,
welche ſämmtlichen Regierungen eine gerechte Vertretung in derſelben
zu ſichern im Stande wäre.

„Da unter dieſen Umſtänden mit der National- Verſammlung keine
weitere Verhandlung über das Verfaſſungswerk gepflogen werden kann,
die Centralgewalt aber in ihrer Eigenſchaft als eine rein exekutive Be
hörde hierzu nicht berufen wäre und Se. Majeſtät der Kaiſer an dem
bereits ausgeſprochenen Grundſatze feſthalten müſſen, ſich und Jhren
Staaten der von einem anderen deutſchen Fürſten gehandhabten Cen
tralgewalt unterordnen zu können, wir demnach auf der von Preußen
aufgeſtellten Grundlage auch mit deſſen Bevollmächtigten wie mit
jenen anderer deutſchen Fürſten, in Frankfurt nicht zu unterhandeln
vermögen, ſind wir nicht in der Lage, der an uns ergangenen Einla-
dung zu entſprechen und einen Bevollmächtigten zu den daſelbſt beab-
ſichtigten Verhandlungen zu entſenden.

„„Unſer allergnädigſter Herr iſt vielmehr bemüßigt, dieſer Erklä-
rung noch jene hinzuzufügen, daß Allerhöchſtdieſelben gegen alle und
jede aus ſolchen Verhandlungen etwa hervorgehenden Beſchlüſſe, wie
gegen deren Folgen, unter Vorbehalt der Sr. Majeſtät dem Kaiſer,
ſeiner Regierung und ſeinen deutſchen Provinzen aus den noch rechts-
kräftig beſtehenden Verträgen erwachſenden Anſprüche und Rechte feier
liche Verwahrung einzulegen.

„„Ew. Hochwohlgeboren haben dem Königlichen preußiſchen Kabi-
nette, in Erwiderung auf ſeine uns durch den Grafen von Bernſtorff
gen Mittheilung eine Abſchrift gegenwärtiger Depeſche einzu-

ändigen.
Empfangen c. 2c.
Krakau, d. 11. April. Wir erfahren heute durch Briefe

aus Warſchau, daß dort durch den Ruf: „Es lebe Bem!“
ſich eine große Anzahl von Perſonen compromittirt habe. Die
Eitadelle wurde ſofort mit vielen Kanonen beſetzt, welche nach
der Stadt gerichtet wurden. Der Gazeta polska wird aus
Kaliſch geſchrieben, daß bei einem gemeinſchaftlichen Mahle
die Offiziere eines Regiments dem General Bem ein Hoch ge
bracht hatten, und Paskewitſch ſofort 17 von ihnen in die Ci-
tadelle geſchickt hätte. Daſſelbe Blatt berichtet, daß große Un-
zufriedenheit im Heere beſtehe, am meiſten unter den ukraini-
ſchen Regimentern. Die Koſacken habe man nur mit Mühe
und mit Vorſpiegelungen eines ausgebrochenen Aufruhrs bis
nach Warſchau hinziehen können. Da ſie ihre Tauſchung jetzt
eingeſehen, ſehnten ſie ſich nach der Heimath zurück.

(Schl. 3.)

Ungarn.
Aus Sirmien, d. 2. April. Der magyariſche Kom-

mandant der Feſtung Peterwardein, der beruchtigte Perczel, hat
bekannt gemacht, daß es jedem Kaiſerlichen Offizier, welcher der
Kaiſerlichen Fahne zu folgen Willens iſt, frei ſtehe, binnen 24
Stunden die Feſtung zu verlaſſen da die Beſatzung feſt ent-
ſchloſſen iſt, die Feſtung auf Leben und Tod zu vertheidigen.
Jn Folge dieſer Veröffentlichung erwartete man geſtern den
kommandirenden General Feldmarſchall- Lieutenant Blagojevics
in dem eine halbe Stunde von Peterwardein entfernten Kame-
nitz, wo die unter dem Feldzeugmeiſter Nugent ſtehenden Trup-
pen ſich konzentriren. Mehrere Kaiſerliche Offiziere, welche
ſchon geſtern von Neuſatz und Peterwardein hierher kamen, ge
ben die Zahl der Feſtungsbeſatzung auf 3000 Mann an, dar-
unter 500, welche in den Spitaälern liegen. Unter der Mann-
ſchaft iſt gar keine Disziplin. Das Pfund Rindfleiſch koſtet in
Neuſatz und in der Feſtung 20 Kr. C. M. Die Magyaren
verſuchten am 29. Maärz die Ortſchaften Kamenitz und Buko-
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wecz anzugreifen, der Oberſt Mamula empfing dieſelben gebüh-
rend, und die Magyaren bezahlten den verſuchten Angriff mit
50 60 Todten, worunter 2 Offiziere. Jn Szenta haben die
Rebellen unerhorte Grauſamkeiten ausgeübt. Auf dem Platze
ſielen 50 angeſehene Bürger als Opfer ihrer Wuth. Der
Schaden, welchen ſie in dieſem Orte anrichteten, iſt außeror-
dentlich bedeutend.

Die Buchareſter Zeitung meldet: „So eben einge-
gangenen Nachrichten zufolge, iſt Feldmarſchall- Lieutenant Puch-
ner endlich in dem Dorfe Geroldsau unweit Hermannſtadt ein-
getroffen und hat ſeine Verbindung mit dem Oberſt Skariatin
wiederhergeſtellt, der ſich in Tolmaſch befindet. Beide Trup-
penkörper werden, wie man vermuthet, ungeſäumt Hermann-
ſtadt angreifen.“ Der Wanderer ſagt: „Jm amtlichen Wege
wurde vorgeſtern Abends bekannt, daß ruſſiſche Truppen von
zwei Seiten in Siebenbürgen einmarſchiren wuürden, von einer
Seite 30,000, von der anderen 30,000 Mann. Somit ware
wohl eine Beendigung des unſeligen Krieges in naher Aus-
ſicht.“

Dänemark.
Kopenhagen, d. 10. April. Der Kriegsminiſter, Ge-

neral Hanſen, hat unterm Sten d. aus Sonderburg einen Ar-
meebefehl erlaſſen, wodurch die Zufriedenheit des Königs mit der
ausgezeichneten Haltung und Stimmung des ganzen Heeres aus-
geſprochen und namentlich deſſen Ausdauer während der täg-
lichen Kämpfe im Sundewittſchen gelobt wird. Weiter heißt
es darin: „Es beſtätigt ſich von mehreren Seiten, daß faſt alle
Könige und Fürſten Deutſchlands zahlreiche Truppen in die
Herzogthümer ſchicken, um die aufrühreriſche Partei in ihrem
Kampfe gegen den rechtmäßigen Herrn der Herzogthümer und
gegen Geſetz und Recht zu unterſtützen. Jn dem taglichen Kam-
pfe gegen dieſe Uebermacht gehen nur Kräfte verloren und wird
Blut vergoſſen, ohne daß etwas damit erreicht wird. Das
Heer hat daher Befehl erhalten, das Sundewittſche zu ver
laſſen, um auf Alſen den Augenblick abzuwarten, wo die Um-
ſtande es uns geſtatten, dem Feinde Mann gegen Mann gegen
über zu ſtehen.“

Die Sprache unſerer Blatter lautet noch ſo trotzig wie
immer. Fadrelandet berichtet, es hatten ſich ſo viele freiwillige
Matroſen gemeldet, daß die Bemannung fur ein neues Linien-
ſchiff ſchon überzählig ſei. Auch ſind bereits freiwillige Gaben
eingegangen. Jn 14 Tagen wird das neue Linienſchiff auslau-
fen. Jndeſſen ſcheint der Enthuſiasmus doch nicht ſo groß zu
ſein, wie man ihn darſtellen mochte.

Jtalien.
Rom, d. 30. Maärz. Jn Bologna herrſcht große Ver-

ſtimmung in Folge einer am 27. Marz in der St. Petronius-
kirche angehefteten Publication, welche die Unterſchriften des
Kardinals Antonelli, der Grafen Eſterhazy und Harcourt, des
Herrn Martinez de la Roſa und des Königs von Neagpel trug.
Es wird darin geſagt, daß, nachdem jede Hoffnung auf Aus-
gleichung verſchwunden, die mit dem Papſte verbündeten vier
katholiſchen Mächte (Oeſterreich, Frankreich, Spanien und Nea-
pel) mit Zuſtimmung der übrigen europäiſchen Mächte beab-
ſichtigen, den Papſt wieder auf ſeinen Thron einzuſetzen.

Turin d. 3. April. Die Angelegenheiten nehmen hier ein
friedliches Anſehen an; der König Viktor Emanuel und alle
vernuünftigen Männer ſind weniger als je dem Kriege gewogen,
ſeitdem ſie das Benehmen der Soldaten, die vor dem Feinde
flohen, aber gegen die Bevölkerung von Novara, Briona, Fara
und Ghemme wütheten, geſehen haben. Jn Novara mußte
man ja gar die Kavallerie gegen die Plünderer ſchicken. Außen

wendet ſich die engliſch franzöſiſche Politik gegen die öſterreſch
ruſſiſche Allianz, welche Piemont zu ſich heranziehen und ihm
einen kleinen Platz neben ſich gewähren will, aber unter der
Bedingung, daß es die Jntervention im centralen Jtalien auf
ſich nimmt. Folgendes iſt die von Abercromby vorgeſchlagene
Kombination: Oeſterreich ſchuldet England ſtarke Summen die
Millionen, welche Radetzky als Kriegskoſten fordert, werden
durch Piemont nicht bezahlt werden, ſie werden von der öſter
reichiſchen Schuld abgezogen, und England wird Glaubiger un
ſeres Koönigreiches, mit dem es ſich dann verſtändigen wird.
Da auf dieſe Weiſe die Beſetzung der feſten Platze durch die
Oeſterreicher hier zur vollſtändigen Bezahlung nicht mehr be-
grundet ſein wird, ſo werden die Oeſterreicher uber den Ticino
zurückgehen. England verliert durch dieſe Operation nichts,
denn Piemont iſt ein beſſerer Schuldner, als Oeſterreich. Was
die innere Lage betrifft, ſo iſt Folgendes zu bemerken: Wenn
die Wahlen jetzt vorgenommen würeen, ſo würden ſie zwei zu
leidenſchaftliche Parteien einander gegenüberſtellen, als daß ver-
nunftige Reſultate erfolgen könnten. Man will daher die Ge
müther ruhig werden laſſen. Die Konſtitution giebt dem Kö
nige drei Monate Zeit, um die Kammer wieder zu konſtituiren.
Jn dieſen drei Monaten wird man ſich eines Miniſteriums be-
dienen, welches Oeſterreich angenehm iſt, um die Angelegenheit
ſo gut als möglich mit Radetzky zu ordnen. Nach drei Mona-
ten wird man dann ein anderes Kabinet im Sinne Gioberti's
ernennen. Die Gemüther werden ſich beruhigt haben, man
wird zu den Wahlen ſchreiten, und dann wird die conſtitutio-
nelle Regierung mit einer weniger progreſſiſtiſchen Kammer und
einem weniger retrograden Miniſterium arbeiten können.

Die Feindſeligkeiten zwiſchen den Sicilianern und der Re
gierung von Neapel haben wieder begonnen. Palermo und der
ganze Golf wird ſchon blokirt. Zuletzt waren zu Meſſina 2
Fregatten und S neapolitaniſche Dampfſchiffe bereit zum An-
griffe. Die Königlichen Truppen ſchienen ſehr entſchieden, ſie
zeigten ſich kalt und ſprachen wenig. Die Sicilianer haben
30,000 Mann zu ihren Truppen hinzugefügt, ſo daß ihre re-
gelmaßige Armee auf 49,000 Mann ſteigt. Sie ſchienen von
großem Enthuſiasmus beſeelt.

Frankreich.
Paris, d. 11. April. Papſt Pius IX. ſoll nun, wie

berichtet wird, durch die Waffen Frankreichs wieder in ſeine
weltliche Herrſchaft eingeſetzt werden. Das franzoöſiſche Kabinet
ſoll heute Vormittag beſchloſſen haben, das Geſchwader in Tou-
lon und Marſeille unter Segel gehen zu laſſen. Es hat den
Oberbefehl der Expedition gegen die Romer angeblich dem Ge-
neral Molière abgenommen und dem General Oudinot uüber
tragen. Nach der „Patrie“ iſt der Regierung amtlich angezeigt
worden daß der öſterreichiſche Handelsminiſter von Bruck zu
Turin angelangt iſt, um im Einvernehmen mit den Geſandten
von Frankreich und England wegen des Friedens zu unterhan-
deln. Die Bedingungen, welche er ſtellt, werden von allen
Theilen als ſehr gemäßzigt anerkannt über die Kriegskoſten ſol
len ſich Oeſterreich und Piemont freundſchaftlich verſtändigen.
Die „Patrie“ will auch wiſſen, daß zwiſchen den Geſandten
der vermittelnden Maächte und dem öſterreichiſchen Geſandten
uber das in Sachen Rom's und Toscana's zu befolgende Ver
fahren volliges Einvernehmen herrſche, und daß England, Oeſter-
reich und Sardinien übereingekommen, zur Regulirung der ita-
lieniſchen Angelegenheiten einen Kongreß in Verona abzuhalten,
an welchem Herr von Lagréné von Seiten Frankreichs und Sir
H. Ellis von Seiten Englands als Bevollmächtigte Theil neh
men würden.



Der toulouſer „„Emancipation“ zufolge ſoll Cabrera gefal-
len ſein. Nach einem heldenmüthigen Kampfe gegen den Bri-
gadier Pons genoöthigt, ſich in eine Bergeshöhle zu fluchten,
wurde der legitimiſtiſche Held, wie jenes Blatt ſagt, von Räu-
vergeſindel der Gegend von Bep del Oli entdeckt und erſchla-
gen. Letztere Nachricht ſcheint jedoch der Beſtatigung zu be
dürfen.

Der Courrier de Lyon vom 11. April meldet: „Eben
geht dem Generalſtabe der Alpenarmee aus dem Kriegsminiſte-
rium der Befehl zu, eine Brigade abzuzweigen und ſie nach
Marſeille zu ſchicken, um ſie der Expedition nach Rom beizu-
geſellen. Marſchall Bugeaud läßt ſeine Gattin hierher kom
men und hat ein Sommerhaus an den Ufern der Saone ge-
miethet, der ſchlagendſte Beweis, daß er mit der AlpenArmee
die Granze noch nicht ſo raſch zu überſchreiten gedenkt.“

Vermiſchtes.
Es liegt im Plane der deutſchen Regierungen, ahnlich

wie in Amerika, ganz Deutſchland mit einem Telegraphennetz
zu überziehen und zwar ſo, daß vorerſt nur da, wo Schienen
liegen, auch Telegraphendrähte laufen ſollen. Die dieſerhalb
zwiſchen Wien und Berlin eingeleiteten Unterhandlungen ſind
ſo weit gediehen, daß der Telegraph von Berlin über Breslau
und Oderberg nach Wien bereits in ſehr kurzer Zeit hergeſtellt
ſein wird. Der Telegraph von Berlin nach Koöln, Bruſſel und
Paris iſt bereits in Thätigkeit, ſo wie in einer andern Rich-
tung der über Halle, Erfurt Eiſenach, Frankfurt nach Ham-
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Getreidepreiſe.
(Nach Berliner Schſeffel und preuß. Gelder)

Halle, den 14. April.

Weizen 1 25 A bis 2 MRoggen 25 2 298 9Gerſte 222 6 2 27 6Hafer 15 17 6Magdeburg den 14. April. (Nach Wispeln.)

Weizen 44 51 Gerſte 2r 24Roggen 24 26 Hafer 14 17
Wafſerſtand der Saale bei Halle

am 15. April Abends 6 Uhr am Unterpegel 6 Fuß 6 Zoll.
am 16. April Morgens 6 Uhr am Unterpegel 6 Fuß 8 Zoll.

Waſſerſtand der Elbe bet Magdeburg
am 14. April Nr. 3 und 3 Zoll.

Fremdenliſte.
Angekommene Fremde vom 15. bis 16. April-

Jm Kronprinzen Hr. Oberjägermſtr. v. Bülow a. Schwerin. Hr.
v. Götz a. Roßleben. Hr. Landrath Graf v. Heßler a. Freyenwalde.
Hr. Reg.-Forſtrath v. Saldern a. Deſſau. Hr. Graf v. Alvensleben
a. Erxleben. Hr. Partik. Bennecke a. Stralſund. Hr. Graf v.
Schlippenbach a. Berlin. Die Hrrn. Kaufl. Buchholz a. Braun
ſchweig, Uhlich a. Magdeburg. Hr. v. Bohm a. Croſſen.

Stadt Zürich: Die Hrru. Kaufl. Jffland a. Allendorf, Pommer a.
Neufchatel, Friedrich a. Frankenſtein, Roſenbaum a. Fürth. Hr.
Stud. Strebe a. Halberſtadt. Hr. OAmtm. Koch a. Roßleben. Hr.
Oberſt Graf Wartensleben a. Leipzig. Hr. Tapiſſeriewaarenhändler
Zerwick a. Stettin.

Engliſcher Hof: Hr. Mühlenbeſ. Roßner a. Köſen. Hr. Lehrer Mül-
burg und den Herzogthümern wird er ſo eben eingerichtet. Von
Wien und Frankfurt aus wird dann der Telegraphenverband GSoldnen Löwen:
nach Nürnberg, München, Hof, Leipzig, Dresden und Prag

Berlin wird dadurch fur das deutſche Te-
legraphennetz eben ſo den Mittelpunkt bilden, wie es denſelben
ausgedehnt werden.

für das Eiſenbahnnetz ſchon bildet.

J Jl 5

des Publikums verſtattet werden.

ler a. Leipzig. Hr. Kaufm. Hartmann a. Magdeburg. Hr. Brau
mſtr. Bärmann a. Rathenow.

Hr. Stud. Schön a. Berlin. Hr. Cand. Rittweges
Hr. Muſik Dir. Schiele a. Dresden. Hr. Refer.

Aſchemann a. Breslau. Hr. Tuchfabrik. Pfeffer a. Glogau.
Stadt Hamburg Hr. Forſtmſtr. Graf v. d. Schulenburg a. Wendel

ſtein. Die Hrru. Kaufl. Ruſchper a. Leipzig, Richter a. Wittenberg.

a. Hetmersdorf.

Die auf ſolche Weiſe von Die Hrrn. Stud. Wagner a. Neuhaldensleben Eberhardt u. Hr.
den einzelnen Landern hergeſtellten Telegraphen Verbindungen
ſollen dann ſpäter vermittelſt Abrechnung auf die Centralgewalt
übergehen und werden hoffentlich durch dieſe auch dem Gebrauch

Fabrik. Loſſow a. Berlin. Hr. Gutsbeſ. Stürz a. Treuen. Hr. Dr.
med. Löſſer a. Holſtein. Hr. Poſtſekr. Cropp a. Magdeburg.

Goldne Kugel: Hr. Gutsbeſ. Pietzſch a. Mücheln. Hr. Kaufm. Za
charias a. Malmedi. Hr. Oekon. Franert a. Wallhauſen. Hr. Pre
diger Scheibner a. Lauenburg.

r 7 J 7 J g v 77 57 7 r rer reh e J c e o ehe a c a en e e r
Bekanntmachungen.
Nachverzeichnete Briefe ſind an die de

ſignirten Empfänger nicht zu beſtellen ge
weſen und deshalb zurückgeſchickt worden.
Die Abſender werden zur ſchleunigen Abho-
lung und Ausloöſung hiermit aufgefordert.

1) An Hrn. Stud. Rühling in Thal.
2) An Hrn. C. G. Fiedler in Ber-
lin. 3) An Hrn. Friedr. Bolze in
Halle. 4) An Frau Pappe (Dan-
nenberg) in Lauban. 5) An Frau
Paſtor Buttſtädt in Kochſtädt. 6)
An Hrn. C. Schieber, Lederwaarenfabr.
in Hannover. 7) An die Güter-Expe-
dition in Wittenberge. 8) An den
Garde-Uhlan Carl Korn in Potsdam.
9) An Hrn. Jacob Leo in Zell in Ty-
ro l. 10) An Madame Thereſe Eder
in Wien. 11) An Hrn. Buchhalter
Kircherz in Buckau b. Magdeburg.
12) An Hrn. Oekonom Heinrichs in
Beeſen. 13) An Hrn. Waldarbeiter
Wilh. Götze in Dörenthal. 14) 15)

16) M. M. poste restante Sangerhau- werth verſchiedener, von einem Miether be
sen (3 Briefe). 17) An Hrn. Chr. anſpruchter Pertinenzien, ſoll
Miele in Sonnenwalde. 18) An am 22. Auguſt 1849 Vormittags 11 Uhr
Hrn. Muſikus Louis Gottſchalk in an ordentlicher Gerichtsſtelle hierſelbſt, Zim-
Halle. 19) An den Tiſchlergeſ. Wil mer Nr. 6, vor dem Deputirten Land
helm Hölter in Bremen. und Stadtgerichtsrathe Stecher meiſt-

Halle, den 14. April 1849. bietend verſteigert werden.
Königl. Ober-Poſt-Amt. Ein einſpanniger leichter Leiterwagen,

Göſchel. desgleichen ein vierſitziger, und ein leichter
halbverdeckter Stuhlwagen, noch in gutem

Nothwendiger Verkauf Zuſtande, ſtehen zu verkaufen bei dem
beim Schmiedemeiſter Rieke, kleiner Berlin

Königl. Preuß. Land u. Stadt- Nr. 414.
gerichte zu Halle a. d. S. Ein Burſche kann ſogleich in die Lehre
Das hierſelbſt in der großen Stein treten beim Schuhmachermeiſter Brug-

ſtraße sub Nr. 182 belegene, dem Hut- gemann, Ober- Leipzigerſtraße Nr. 1624.
fabrikanten Johann Georg Stagin- Auf dem Gute Nr. 1 zu Groß-
nus gehörige Wohnhaus nebſt Seiten- Paſchleben bei Cöthen ſtehen 3 Stuck
und Hintergebäuden und ſonſtigem Zubehör fette ſchwere Ochſen, ſo auch 30 Stück
nach der, nebſt Hypotheken- Schein und junge Schafe wegen Wirthſchafts-Veran-
Bedingungen, in der Regiſtratur einzu derung zu verkaufen.
ſehenden Taxe abgeſchätzt auf 9429 Gr. Paſchleben, d. 13. April 1849.

27 J 1 einſchließlich 250 Ta Zeisler.

n
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Einladung zur gemeinſchaftlichen Reiſe nach Amerika.
Es iſt die Abſicht mehrerer Muſici, eine Kapelle zu bilden, und ſodann vereint in Amerika ein neues Vaterland zu

ſuchen. Alle Muſikverwandte, welche beabſichtigen, ſich dieſer Auswanderung lanzuſchließen, werden erſucht, ſich bis zum 20.
April 1849 bei dem Muſikus Haun in Wiehe portofrei zu melden, welcher über den gemeinſchaftlichen Auswanderungs-
Plan nähere Auskunft geben wird. Hauptbedingungen des Anſchluſſes ſind, daß jeder Muſikus das Jnſtrument, welches er
ſpielt, mitbringt und die Ueberfahrtskoſten zu decken vermag.

Die erforderlichen Muſikalien und ſonſtigen Gegenſtände werden auf gemeinſchaftliche Koſten beſchaftft. Die Auswanderung
erfolgt im Mai!

C. A. PPoBRISann um.Brüderstrasse Nr. 226,
empfiehlt einem verehrten hieſigen und auswartigen Publikum ſein auf das Vollſtandigſte aſſortirte

I rr brunn Streckeinsbeſondere auch ſein Lager von Vigognes, Estremacdkiura Garnen Gdr. in roh und
gebleicht, beſter Qualitat, ſowie Berliner Baumweollen-Strickgarnen gebleicht
42 u. Gdr., auch eine bedeutende Auswahl in bunten engl. Strickgarnen (VIarble),
echter und ümitürter Vigogne; und verſpreche bei ſtrengſter Reellitat die billig-
ſten Preiſe.

r

nur ſolchen, empfiehlt in allen Nummern beſter Qualität billigſt
Halle, den 15. April 1849. Mann.C. A. FrohImann jun.,

Brüderstrasse Nr. 226.

400, 500, 1000 und 1800 A ſind
auszuleihen durch den

Rechts-Anwalt Wilke.

Einen geuüübten Expedienten ſucht der
Juſtiz-Commiſſar Seeligmüller in
Cönnern.

Verpachtung.
Das zum Rittergute Bucha bei Wiehe

gehörige Backhaus ſoll
Sonntag den 29. April Nachmittags

2 Uhr 25
unter daſelbſt bekannt zu machenden Be-
dingungen anderweit verpachtet werden.

Meine Wohnung iſt am Schulberg
Nr. 114, was ich mit der Bemerküng
hierdurch ergebenſt anzeige, daß bei mir
alle in mein Fach gehoörige Gegenſtande,
als Petſchafte aller Art, Stempel, Na-
menszuge, zum Zeichnen der Waſche u.
dgl. ſauber und moglichſt billig angefer
tigt werden.

Ernſt Fiſcher, Petſchaftſtecher.

Verloren iſt am Freitag Abend auf
dem Wege vom Leipziger Thor bis zum
Theater eine Boörſe, enthaltend einige
Groſchen und einen Schlüſſel. Der Fin-
der wird gebeten, dieſelbe gegen angemeſ-
ſene Belohnung abzugeben

Magdeburger Straße Nr. 2.

Fr. Henneberg Sohn in Arnſtadt
tn Thüringen empfehlen ſich zur Anfertigung von Feuerſpritzen,
Waſſerzubringern, Pumpwerken, Brennerei- und Brauereigegen-
ſtänden und anderen in dieſes Fach einſchlagenden Artikeln. Sie leiſten mehrjahrige
Garantie für ihre Arbeiten und verſprechen billige und ſolide Bedienung.

Gleichzeitig empfehlen dieſelben ihre

Fabrik beſter Hanfſchläuche
und ſind jederzeit Preiscourants darüber zu beziehen.

Zur Meßzeit in Leipzig, Roßplatz bei den Chaiſen. Dort ſind vor-
räthig und billig zu haben: Wiener Buttenſpritzen, Kübelſpritzen, eine
doppeltwirkende
Strahlen treibend, Schläuche.

Feuerſpritze mit Rohr und Schlauch, gleichzeitig 2
Auch werden in Leipzig von uns Zeich

nungen vorgelegt, darauf Beſtellungen angenommen und ſchnell und billig ausgeführt.

Ein Rittergut nahe bei Leipzig im
Königreich Sachſen in fruchtbarer, ſehr
angenehmer Lage, im Preiſe von 125,000

mit wenig Anzahlung, ſoll verkauft
werden. Nähere Mittheilung pr. Adreſſe
Ar. B. poste restante Leipzig fceo.

Mein Lager alter und neuer
Schulbücher

erlaube ich mir beim Beginn des neuen
Halbjahres angelegentlich zu empfehlen.

R. Mühlmann.
Brüderſtraße Nr. 202.)

Sehr guten Sauerkohl und eingemachte
Senfgurken empfiehlt

M. Weber, Schmeerſtr. Nr. 711.

Friſcher Kalk
Mittwoch und Donnerstag den 18. und
19. d. Mts. auf der Ziegelei am Wein-
berge.

Große Holſt. Auſtern.
E. Kramm.

Aufrichtiger Wunſ!
Möchte doch der Lochauer Paſtor Hr.

Schulze (ſiehe Cour. Nr. 87) mit den 10
Bänden des Dr. J. Lasker'ſchen Werkes,
„Des deutſchen Volkes Erhebung 1848
ſeine Bibliothek noch um eins vermehren.

Sangerhauſen, den 15. t v
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Bei F. Kuhnt in Eisleben iſt ſoeben erſchienen und in allen Buchhand-
lungen zu haben:

Epistolae virorum dextrorum e facinoribus con-
tumeliosis saeculi XIX. 32 Seiten in 12. Preis 4

Dieſe kleine Schrift perſiflirt mit vielem Humor in theils klaſſiſchem, theils ma
caroniſchem Latein, in Proſa und Verſen, die politiſchen Anſchauungen bekannter
Perſönlichkeiten aus Berlin und Frankfurt.

Mineralwasser
aller Arten hat am Lager

F. A. Hering.
Einen Lehrling wünſcht ſogleich der

Schneidermeiſter Kochhaus in der Bar
füßerſtraße.

Vanus,Penſions und LebensVerſicherungs- Geſellſchaft
zu Hamburg.

Grund-Kapital: Eine Million Mark Banko.
Vom 1. Januar bis 31. März d. J. wurden von 294 Perſonen neue An

meldungen im Betrage von 645 920 Mark Banko gemacht.
Fur eine Verſicherung von Ein Tauſend Thalern ſindkamen nicht vor.

Todesfalle

an monatlichen Beiträgen erforderlich, wenn der Verſichernde beim Eintritt
z. B. alt iſt:

30 Jahre, 35 Jahre, A0 Jahre,13 27 I 6 257 6 2 16 3A5 Jahre, 50 Jahre, 60 Jahre.2 W 6 3 37 16 53 17 9Proſpecte und Verſicherungs Formulare ſind unentgeldlich zu haben, auch
wird jede gewünſchte Auskunft gern ertheilt.

Halle a/S., am 15. April 1849. Schreiber,
Große Steinſtraße Nr. 174.

in Ankern billigſt.

Der er Brabant. Sardellen, Pfd. 7). Sgr.,
Carl Kramm.

2 2 c

Bekanntmachung.
e Der Sommerfahrplan fur unſere Bahn,

e 220. April e. ins Leben tritt, weicht nur in folgenden Punkten von
dem bisherigen Winterfahrplan ab:

1) der um 7 Uhr früh von Halle abgehende Güterzug iſt Perſonenzug gewor-

m

welcher mit dem

den und trifft ſchon um 12 Uhr in Eiſenach ein, geht alſo von den
Zwiſchenſtationen auch um Stunde früher ab als gegenwartig.

2) Die Abfahrtszeit des letzten Zuges von Eiſenach iſt von 6 auf 7 Uhr Abends
verlegt, und dem entſprechend iſt auch die Abfahrtszeit von der Zwiſchenſtation
und die Ankunftszeit in Weimar um eine Stunde ſpater.

3) Es ſind zwei Guüterzuge mit Perſonenbeförderung in zweiter und dritter Wa-
genklaſſe zwiſchen Halle und Erfurt eingelegt, die um 9 Uhr früh von
Halle und um 12 Uhr Mittags von Erfurt abgehen am letzteren Orte
aber um 21/, Uhr, am erſteren um 43/, Uhr Nachmittags eintreffen.

Das Nähere über dieſe Abanderungen ergeben die derr a
auf den Stationen ausgehängt, auch daſelbſt käuflich zu erhalten ſind.

Erfurt, den 11. April 1849.

SFahrplzne, welche

Die Direction
der Thuringiſchen Eiſenbahngeſellſchaft.

Verkauf. Auf dem Riettergute
Tümpling bei Camburg an der Saale
(unweit Naumburg a/S.) ſtehen

500 Stück gemaſtete Hammel
zu verkaufen.

1000 ſind im Ganzen oder auch
getheilt gegen hinlangliche Sicherheit zur
erſten Hypothek auszuleihen. Alles Nä-
here kleine Steinſtraße Nr. 210.

9olländ. Speckbücklinge,
friſche Bratheringe, à St. 6
mar. Lachs und Aal,
alle Sorten beſte Brücken,
friſche Kraäuter- Anchovis,
Sardinets in Oel,
beſte mar. Heringe,
empfiehlt in beſter Waare

C. Kramm.

Gebauerſche Buchdruckerei

FamilienNachrichten.
Entbindungs- Anzeige.

Zu unſerm Kinderpaare ſchenkte uns
Gott am 9. d. M. ein geſundes Madchen.
Dieſes zeigt, ſtatt beſonderer Meldung,
allen Freunden ergebenſt an

Ludwig, P.
Schladebach, den 12. April 1849.

Todes- Anzeige.
Nach langen, ſchweren Leiden entſchlief

am geſtrigen Abend um 7 Uhr meine ge-
liebte Frau, Charlotte geborne Fuß.
Verwandten und Freunden, deren ſtillen
Theilnahme ich mich in meinem Schmerze
verſichert halten darf, dieſe Trauernachricht.

Halle, d. 15. April 1849.
Der Kaufmann Jäniſch.

Todes- Anzeige.
Heute Mittag 11 Uhr ſtarb unſer klei-

ner Paul in einem Alter von ziemlich 9
Monaten. Theilnehmenden Verwandten
und Freunden widmen dieſe Anzeige

Fr. Handt u. Frau.
Farnſtedt, d. 13. April 1849.

Todes- Anzeige.
Unſer älteſter Sohn und Bruder,

Franz Guſtav Philipp, gebürtig aus
Catharinenrieth, ſeit drei Jahren
stud. phil. in Halle, endigte in voriger
Nacht ſein iſſenhaft angewendetes jun-ges Leben a einem kurzen aber ſchwe-

ren Kranſklager, in unſrer Mitte.
Um ſtilles Beileid bittend widmen wir

dieſe Nachricht allen unſern Freunden und
'Brkannten in der Nähe und Ferne.
St Petersberg bei Halle,

T den 14. April 1849.
Der Paſtor Philipp mit Frau

und Kindern.

Todes- Anzeige.
Heute Morgen 71 Uhr ſtarb nach lan

geren Leiden mein lieber Sohn und unſer
vielgeliebter Bruder Friedrich Ohme
in einem Alter von 27 Jahren. Dieſer
Verluſt iſt für uns um ſo ſchmerzlicher,
da erſt vor Kurzem ſeine gute Schweſter
Wilhelmine ihm voraneilte.

Es bitten um ſtilles Beileid
die Hinterbliebenen.

Naundorf, d. 14, April 1849.
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Kammerverhandlungen.
Zweite Kammer.

Berlin, den 11. u. 12. April.
Die Sitzung am 11. d., die erſte nach den Oſterferien, diente zur Er

ledigung unbedeutender Gegenſtände. Eine Interpellation von Jung we-
gen der Ausweiſungen aus Berlin mit obligatem Gefolge demokratiſcher
Heulerphraſen wurde vom Miniſter des Jnnern ungenügend, ja faſt leicht
fertig beantwortet, er überging den Hauptpunkt daß Ausweiſungen nicht
nur gegen Fremde, ſondern eben ſo auch gegen heimathberechtigte Berli-
ner ſtattgefunden haben. Die folgende Jnterpellation war von außerſter
Wichtigkeit. Der Sohn eines polniſchen Bauers war mit ſeinem Vater
nach Ruſſiſch Polen gegangen, hatte die Legitimationskarte ſeinem zurück
kehrenden Vater gegeben, war mehrere Tage lang ohne Legitimation im
ruſſiſchen Gebiete geblieben, dort von der Polizei aufgegriffen und nach
Warſchau transportirt worden. Nach der Jnterpellation des Polen Po-
ninski ſoll nun die preußiſche Regierung erklären was ſie gethan habe
und thun wolle, um die Freigebung des aufgegriffenen Polen, der fich
nicht gehörig legitimiren konnte, zu erwirken. Zum Schluß wurde der
Bericht über 90 Petitionen verleſen und die meiſten Bittſchriften durch
Tagesordnung beſeitigt.

Jn der Sitzung am 12. d. war folgendes die Tagesordnung Ein
Antrag des Abgeordneten Rodbertus, lautend:

1) Die Hohe Kammer wolle folgenden Beſchluß faſſen: Jn Erwagung
daß bei den Verwicklungen der Europätiſchen Verhältniſſe und der
eigenen Lage des Vaterlandes die valdige Verwirklichung eines den
Erwartungen des Deutſchen Volks entſprechenden öffentlichen
Rechts Zuſtandes in Deutſchland, dringendes Bedürfniß iſt

daß es Pflicht der Deutſchen Einzelſtaaten iſt, zur baldigen Her
uns eines ſolchen Rechts Zuſtandes nach Kräften mitzu-
wirken

daß ein ſolcher Rechts Zuſtand nur dann in kürzeſter Friſt ins
Leben gerufen werden kann, wenn die Deutſchen Einzelſtaaten ſich
der von der Deutſchen National- Verſammlung beſchloſſenen Ver-
faſſung nicht entziehen,

erklärt die Zweite Kammer:
daß ſie den in der Cirkularnote vom 3. April d. J. von der

Regierung Sr. Mateſtät betretenen Weg der Vereinbarung der
Deutſchen Einzelſtaaten unter ſich und mit der Deutſchen Na-
tional- Verſammlung als ungeeignet zur baldigen Herbeiführung
eines entſprechenden öffentlichen Rechts-Zuſtandes in Deutſchland,
entſchieden mißbilligt;

2) daß fie insbeſondere in der Verwirklichung deſſen was dieſe Note
über die Modalitäten eines weitern und die eventuelle Form eines
engern Bundes andeutet, eine Täuſchung der Erwartungen Deutſch
lands erblicken würde;

3) daß ſie vielmehr ihrerſeits die von der Deutſchen National Ver-
ſammlung vollendete Verfaſſung, ſo wie ſie nach zweimaliger Le
ſung beſchloſſen worden als rechtsgültig anerkennt und die Ueber
zeugung hegt, daß eine Abänderung derſelben nur auf dem von
der Verfaſſung ſelbſt vorgeſehenen Wege zuläfſig iſt.

2) Zur Vorberathung dieſes Beſchluſſes denſelben an eine von den Ab-
theilungen zu wählende aus 21 Mitgliedern beſtehende Kommiſſion zu
verweiſen.
Die Dringlichkeit des Antrags wird ausreichend unterſtützt; die ganze

Linke und die Centra erheben ſich dafür. Auf den Vorſchlag des Präſi
denten ſollen die Abtheilungen die Kommiſſion zur Prüfung des Antrages
heute erwählen.

Jnterpellation des Abgeordneten Liſiecki an den Kriegsminiſter von
Strotha.

Ein Bataillon der Landwehr des Großherzogthums Poſen iſt einbe-
rufen und nach dem Kriegsſchauplatz in Schleswig Holſtein abgegangen.
Jn Betracht, daß das Großherzogthum Poſen nicht zum deutſchen Bunde
gehört, in Betracht, daß der däniſche Krieg nur um deutſche Jntereſſen
geführt wird, in Betracht, daß durch dieſe Einberufung dem Herzogthum
Kräfte entzogen werden und daß es Pflicht des Abgeordneten iſt, die
Rechte ſeiner Committenten zu wahren, frage ich das hohe Miniſterium,

1) ob die aus Poſen einberufene Landwehr im däniſchen Kriege verwen
det werden ſoll

2) wie das Miniſterium dieſe exceptionelle Magaßregel zu rechtfertigen
gedenke

Abg. v. Liſiecki: Meine Herren im vollen Bewußtſein der Schwie-
rigkeit der Aufgabe betrete ich die Bühne doch noch ſtärker iſt das Be
wußtſein die Rechte eines unterdrückten Volks, dem ich anzugehören ſtolz
bin zu wahren. Je mehr die Polen unterdrückt werden, deſto größer
wird mein Stolz ſein denn die Geſchichte aller Zeiten lehrt, daß aus dem
Märtyrerthüum die wahre Freiheit hervorgegangen. Verargen Sie mir
nicht, wenn ich Jhnen die volle Wahrheit ſage in dieſer ſchwülen Zeit, be

denken Sie daß die Tribüne der einzige Ort iſt, wo wir unſere Stimme
erheben können.

Wir ſind zu oft hintergangen, ſo daß der Rechtsſinn der Deutſchen
unſere einzige und letzte Hoffnung bildet. Die Regierung hat leider den
Beweis geliefert, daß ſie die Sympathieen des Volks gering achte die
Vertreter werden dies nicht thun. Es ſcheint mir im Worte „Land
wehr“ der Begriff zu liegen, daß erſt, wenn die Linie nicht ausreicht, die
Landwehr einberufen werden ſolle. Das Geſetz über die Einberufung der
Landwehr iſt zu deutlich nur auf ausdrücklichen Befehl und in unerwar
teten dringenden Fällen ſoll die Landwehr requirirt werden. Jch frage,
wie kann dies jetzt auf die Landwehr von Poſen bezogen werden wo doch
ſchon der 20. Theil des Conringents ausreichte

Jch wage Jhnen nicht auszuführen, daß das Großherzogthum
Poſen nicht zum Deutſchen Bunde gehört, allein das wird Jeder zu
geben, daß das Großherzogthum Poſen gerade das punctum saliens
in den Wiener Konferenzen war, aus Eiferſucht der contrahirenden Für-
ſten ſollte Poſen einen in adminiſtrativer Hinficht ſelbſtſtändigen Theil
bilden. Es heißt in dem Occupationspatent: Jhr werdet an der Konſti
tution Theil nehmen, die ich den übrigen Provinzen verleihen werde Jhr
werdet eine provinzielle Verwaltung erhalten. Dies zeigt deutlich, daß
Poſen ſeiner Natur nach verſchieden von andern Provinzen iſt. Jn der
Bundesmatrikel 1821 oder 22. wurde Preußen nur mit einer Bevölkerung
von 7 Millionen veranſchlagt, damals hatte Preußen bereits mehr als
12,000,000 Einwohner, warum iſt nicht dieſe Zahl als Baſis der Matri-
cularbeiträge feſtgeſetzt? Die Regierung hat es auch in der neueſten Zeit
anerkannt daß Poſen nicht zu Deutſchland gehört. Das Hauptkriterium
bildet die Competenz Frage.

Es giebt bei der Competenzfrage, ich möchte ſagen geographiſche
Grenzen. Jſt dies ſo, ſo kann eine deutſche Verſammlung nicht entſchei
den über außerhalb ihres Bereiches liegende Theile. Gegen die Demarka
tionslinie hat ſich überdies der größte Theil Poſens erklärt. Die Einbe-
rufung der Landwehr iſt ein Akt der Grauſamkeit, die ihres Gleichen ſucht
in der Geſchichte (Gelächter). Sie wiſſen welche Unglücksfälle Poſen im
vorigen Jahre getroffen ſein Sie verſichert, daß die Polen unſchuldig ſind
an dieſem Ungluck! Polen iſt in der Lage, ſagen zu können daß nur
die Fürſten und beſonders die Diplomaten uns unterdrücken, während die
Volker uns ihre Sympathieen ſchenken. Auch die Regierung ſchien mit
den Freiheitsideen der Polen im vorigen Jahre einverſtanden ſie hat einen
königlichen Bevollmächtigren nach Poſen geſchickt, die Polen haben die
Convention gehalten. (Der Redner will die zu Jaroslawiec zwiſchen
Williſen und den Polen geſchloſſene Convention verleſen der Präſident
fordert ihn auf, ſich kürzer zu faſſen, was der Redner zurückweiſt, da
dieſe Convention recht eigentlich zur Sache gehört. Er lieſt die Conven-
tion vor und fahrt dann forr:) Sie werden zugeben, wie ſehr die Be
wohner der Provinz unter den Drangſalen des vorigen Jahres gelitten,
nun iſt es doch wohl Pflicht der Regierung die immer das Wohl des
Volks im Munde führt, dieſe Provinz zu ſchonen. Zudem ſind in Poſen
meiſt kleine Beſitzer die keinen Knecht halten können. Auffallend, daß
gerade diejenigen Bataillone ausgewählt find die zumeiſt aus Polen be-
ſtehen. Meine Herren wer die Geſchichte kennt wird wiſſen, daß die
Polen ſeit Jahrtauſenden die Vorhut der weſteuropäiſchen Freiheit gebil-
det haben. Wenn es ſich darum handelt, zu kämpfen für die Freiheit, da
wird es der Pole gern thun, allein das Bewußtſein daß Deutſchland
ſtark genug iſt, um dem winzigen Dänemark entgegen zu rreten, ſollte
doch eine ſolche Maßregel unmöglich machen. Es handelt ſich auch in die
ſem Kriege nicht um die Freiheit, wobei ich mich auf die Note von Wil-
denbruch berufe.

Kriegsminiſter v. Strotha: Es liegt weder in meiner Beſtim
mung, noch in meinem Willen, dem Redner auf das politiſche Feld zu
folgen nur erlaube ich mir, auch einige Geſetzesſtellen anzuführen und
zwar Art. II. des Geſetzes über Verpflichtung zum Kriegsdienſt, und H.
des Geſetzes von 1815. (Der Redner verlieſt die Stellen, in welchen von
der Verwendung der Landwehr die Rede iſt.) Die ganze preußiſche Heer-
organiſation iſt auf Linie und Landwehr baſirt. Wenn man auf ein ent
ferntes Kriegstheater nur Linientruppen detachirt, ſo ſtört man den orga-
niſchen Verband der Truppentheile. Deshalb iſt eine kriegsmäßig zuſam-
mengeſetzte Brigade aus Weſtphalen und eine andere aus Poſen genommen
worden weil die Umſtände es erheiſchten. Dies habe ich im Allgemeinen
zu erwidern. Was nun die einzelnen Fragen betrifft, ſo iſt die erſte be
reits erledigt; was die zweite betrifft, ſo rechtfertigen ſich die Maßregeln
der Regierung folgendermaßen 1. Das Großherzogthum Poſen gehört
mir Ausnahme eines kleinen Theils nach den Beſchlüſſen des deutſchen
Bundes und der Nationalverſammlung zu Deutſchland. (Unruhe.) 2. Es
iſt noch keine Veränderung der einzelnen Bezirke in Poſen vorgenommen
worden. 3. Bei der Verwendung der poſenſchen Linientruppen iſt bisher
nur die Rückſicht genommen worden welche die Staatszwecke forderten.
Es konnte alſo eine Ausnahme bei der Landwehr um ſo weniger bei die
ſem Kriege ſtattfinden da bei demſelben nicht blos das deutſche, ſondern
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das preußiſche Intereſſe betheiligt iſt. W Schließlich muß ich noch and daß t ſämmtliche Landwehr ſich pünkrlich eingefunden hat, ſo

daß ſchon am zehnten Tage ein Bataillon aus Poſen Berlin paſſirt hat.
Wir dürfen erwarten daß dieſelbe auch auf dem Schlachtfelde des Ruh-
mes eingedenk ſein werde, den ihre Väter davongetragen haben und daß
ſie durch ihr Verhalten dazu beitragen wird, dem Inſtitut in Deutſchland
den Eingang zu verſchaffen, der fur Preußen wünſchenswerth iſt. Bravo
zur Rechten. Ziſchen links.)

Abg. v. Rohrſcheidt als Referent verlieſt den

Bericht 6 rerdes Central Ausſchuſſes der Zweiten Kammer über denGeſet-Entwurf, betreffend: das Anheften von Anſchlage-
zetteln und Plakaten in Städten und Ortſchaften, ſo wie
den Verkauf und das Vertheilen von Oruckſchriften oder

bildlichen Darſtellungen in öffentlichen Straßen.
Nachdem der vorſtehend bezeichnete Geſetz- Entwurf der Berathung in

den Abtheilungen unterlegen hat, iſt der Central Ausſchuß zuſammengetre-
ten und haben deſſen Sitzung am 24ſten d. M. ſämmtliche Berichterſtatter
der Abtheilungen mit Ausnahme des Referenten der vierten, beigewohnt.
Nach den Mittheilungen derſelben haben die erſte mit Stimmengzleichheit,
die zweite und fünfte Abtheilung den Entwurf mit Majorität verworfen,
die dritte hat ihn unverändert angenommen, die ſechſte und ſiebente Abthei
lung verlangen die Einſchränkung des S. 1. dahin daß der Polizeibehörde
lediglich das Recht zuſtehe, die Orte zu beſtimmen wo überhaupt Anſchlag-
zettel angebracht werden dürfen, namentlich iſt ſeitens der zuletzt genannten
der Antrag geſtellt, an die Stelle des S. 1. zu ſetzen „„das Anheften oder
Anſchlagen von Bekanntmachungen darf nur an denjenigen Stellen erfolgen,
welche ein für alle Mal von der Polizeibehörde zu dieſem Zwecke bezeichnet
ſind.““ Dieſelbe will fernerweit den Schlußſatz des S. 2.: „die Erlaubniß
kann jederzeit zurückgezogen werden“ geſtrichen wiſſen.

Bei der allgemeinen Berathung des Geſetz Entwurfs war man darin
einverſtanden, daß unter den Motiven deſſelben nicht die politiſche Rückſicht
auf Verhütung der Beſchädigung von Gebäuden 2c. und der Hemmung des
Straßen Verkehrs, ſondern die Abſicht, politiſche Aufregung zu verhuten,
in den Vordergrund zu ſtellen ſei, ſo wie daß das Geſetz in Betreff der
Plakate vorzugsweiſe das Aufkommen politiſcher Plakate zu verhindern ſtre
be. Hervorgehoben wurde von der einen Seite, daß der ganze Gegenſtand
eine zu lokale und vorübergehende Bedeutung habe, als daß er eines allge
meinen Geſetzes bedürfe ferner, daß ein beſonderes Geſetz deshalb nicht nö-
thig ſei, weil, ſelbſt wenn die einzelnen unter einander nicht im weſentlichen
Zuſammenhange ſtehenden Beſtimmungen des Entwurfes für nöthig erach
tet werden ſollten dieſe lediglich dem Preßgeſetze, resp. dem Gewerbegeſetze
zu überweiſen ſeien. Hierauf wurde der allgemeine Antrag gegründet, die
ſes Sondergeſetz ganz und gar zu verwerfen.

Die Majorität des Central- Ausſchuſſes hat jedoch in Erwägung, daß,
auch wenn die Uebelſtände, welche durch die Geſetzesvorlage beſeitigt werden
ſollen vorzugsweiſe nur in einigen größeren Städten der Monarchie und
erſt in jüngſter Zeit hervorgetreten ſind, ſie doch nothwendig der allgemei-
nen Geſetzgebung zu unterwerfen ſeien daß ihr Vorkommen an anderen Or-
ten auch möglich ſei; daß ein ſelbſtſtändiges Geſetz vorliege, die erwähnten
beiden anderen Geſetze aber zur Zeit noch nicht beſchloſſen ſeien, ſich ent-
ſchieden auf die ſpecielle Erörterung des Entwurfs einzugehen.

Gegen den H. 1 iſt zunächſt geltend gemacht, daß die Verfaſſung vom
5. December v. J. volle Preßfreiheit gewährleiſte, namentlich heiße es in
Artikel 24: Die Preßfreiheit darf weder durch Staarsauflagen noch durch
Beſchränkungen der Druckereien und des Buchhandels oder durch andere
Hemmungen des freien Verkehrs beſchraänkt, ſuspendirt oder auf
gehoben werden gegen dieſe Beſtimmung verſtoße dieſer Paragraph wie
das ganze Geſetz. Wenn nun auch nicht zu verkennen ſei, daß in Zeiten
politiſcher Aufregung dieſe durch Plakate bisweilen geſteigert werden könne,
ſo gehe man doch zu weit, wenn man den Plakaren ſelbſt eine zu große
Gefährlichkeit beilege; ſie ſeien nicht ſowohl die Urheber, als vielmehr die
Kinder aufgeregter Zuſtände. Auf der andern Seite können ſie auch be
ruhigend wirken, ja ſie ſeien überhaupt ein Mittel der Belehrung der
Volksklaſſen, welchen ihre Verhältniſſe das Leſen der Zeitungen nicht ge-
ſtatten. Was die Beſchädigung von Gebäuden betreffe, ſo könne dieſe na-
türlich durch Bekanntmachungen polizeilichen und gewerblichen Jnhaltes
eben ſo leicht erfolgen, als durch politiſche Plakate und ſei durch die all
gemeine Strafgeſetzgebung der Eigenthümer ſchon hinlänglich vor der Be
ſchädigung ſeines Eigenthums geſichert. Daſſelbe gelte von der Störung
des Verkehrs, welche durch Bekanntmachungen beider Art veranlaßt wer-
den könnte, wie denn auch der Uebelſtand, daß eine Bekanntmachung
durch eine andere verklebt werde, immerhin bleibe, auch wenn man poli
tiſche Plakate verpöne. Dieſe Umſtände können alſo als für die Ausſchlie
ßung politiſcher Plakate ſprechend, nicht angeſehen werden.

Der hierauf begründete Antrag, den S. 1 ganz zu ſtreichen ſo wie
das Amendement au Stelle des H. 1 zu ſetzen „das Anſchlagen von Be
kanntmachungen aller Art darf nur an denjenigen Stellen erfolgen, welche
ein für alle Mal von der Ortspolizeibehörde zu dieſem Zwecke bezeichnet
ſind wurde indeſſen verworfen und entſchied die Majorität des Aus
ſchuſſes in Erwägung

daß in der Beſchränkung des Plakatenweſens nicht eine Verküm
merung der Preßfreiheit gefunden werden könne, weil dadurch nicht
die Benutzung der Preſſe, ſondern nur die Benutzung der Straßen
und Plätze zum Verbreiten von Produkten der Preſſe im Jntereſſe
der öffentlichen Ordnung geregelt werde

daß Plakate anderen Jnhalts als die nach dem Geſetz Entwurfe
geſtatteten, wenn ſie auch an ſich allein nicht die Aufregung hervor
rufen doch meiſt dazu benutzt werden vorhandene Aufregung zu ſtei
gern und zwar an öffentlichen Orten und in Straßen wo die Auſre-
gung leicht zu Exceſſen führt

daß, wenn ſie auch in einzelnen Fällen zur Beruhigung und Be
lehrung dienen können, dieſer Gewinn dem Mißbrauche gegenüber,
von untergeordneter Bedeutung ſei

daß, während man Jrrthümer und Unwahrheiten einer Zeitung
oder Druckſchrift durch daſſelbe Mittel widerlegen und unſchädlich ma
chen könne, dies bei Plakaten im vollen Umfange nicht möglich ſei,
theils weil die unmittelbare und maſſenweiſe Aufregung ſich meiſt in
der einen oder andern Weiſe Luft macht bevor ihre Beſeitigung durch
ein berichtigendes Plakat erfolgt ſein kann, theils weil das Leſepubli
kum des einen Plakates nicht auch nothwendig Kenntniß von deſſen
Widerlegung erhalt

ſich dahin,
Der V. 2. enthält dreierlei Beſtimmungen

1) für den Haufirhandel mit Oruckſchriften und bildlichen Darſtellungen
auf den Straßen und öffentlichen Plätzen,

2) für das Vertheilen derſelben an dieſen Stellen,
3) für das gewerbsmäßige Betreiben des Geſchäftes des Anheftens von

Plakaten.
Der Hauſirhandel mit Druckſchriften iſt überhaupt nach der zeitheri-

gen Geſetzgebung verboten alſo ſelbſtredend auch der auf öffentlicher Straße
betriebene. Dagegen iſt das Vertheilen von Druckſchriften nirgends unter-
ſagt, die hierauf bezügliche Beſchränkung alſo neu ebenſo iſt das Anhef-
ten von Plakaten als ein ſolches Gewerbe, wozu polizeiliche Erlaubniß nö
thig ſei, zeither nicht angeſehen worden.

Nachdem das Amendement, die Worte in der erſten Zeile des Para-
graphen: „zur Verbreitung im Publikum beſtimmte“ zu ſtreichen, gefal-
len war, wurde in Erwägung

1) daß überhaupt für alle Gewerbe der ſtehen de Gewerbsbetrieb die
Regel, der Hauſirhandel nur als Ausnahme zuzulaſſen ſei, daß na
mentlich das ſtattfindende Hauſiren mit Schriften durch Kinder zu
deren Entſittlichung führe, daß dieſes Hauſiren vielfach nur zum Vor
wande des Bettelns diene und dadurch dem Publikum eine größere
Beläſtigung als Annehmlichkeit erwachſe

2) daß durch das unbeſchränkte Geſtatten des Vertheilens von Druck-
ſchriften an öffentlichen Orten leicht die Uebelſtände herbeigeführt wer-
den, welche zu verhüten durch die Beſchränkung des Plakatenweſens
beabſichtigt wird

3) daß das Gewerbe des Anheftens von Bekanntmachungen als ein ſol-
ches anzuſehen iſt, welches im Jntereſſe der öffentlichen Ordnung nur
zuverläſſigen Perſonen zu geſtatten ſei

von dem Central- Ausſchuſſe der erſte Satz des F. 2. unverändert angenommen.
Dagegen wurde der Schlußſatz für bedenklich erachtet, vielmehr hat

der Central Ausſchuß in Erwägung,
daß die Zurücknahme der gewerblichen Erlaubniß nicht der un
bedingten Willkühr der Polizeibehörde zu überlaſſen ſei,

folgende Faſſung beſchloſſen, welche er der Kammer zur Annahme vorlegt:
„Die Erlaubniß kann aus den Gründen zurückgenommen wer-
den aus welchen nach der allgemeinen Geſetzgebung die Ent
ziehung gewerblicher Konceſſionen erfolgt.“

Obgleich nun wohl die Beſtimmungen des S. 2. größtentheils füglich
in der Gewerbe Ordnung einen Platz finden können, ſo entſchied ſich doch
die Majorität in Erwägung,

daß der Erlaß dieſer Beſtimmungen an ſich wünſchenswerth, die Vollen
dung der Reviſion der Ge werbegeſetzgebung aber in der nächſten Zeit
noch nicht zu gewärtigen ſei,

für ihre Beibehaltung derſelben in dieſem Geſetze.
Jn Betreff des S. 3. war der Central- Ausſchuß darin einverſtanden,

daß die Worte „„ſechs Monate““ vermuthlich nur ein Druckfehler in
„ſechs Wochen“ verwandelt werden. Endlich wurde beſchloſſen ſtatt des
Wortes „oder die Worte: „im Unvermögensfalle“ zu ſetzen.

Mir dieſen Modificationen beehrt ſich der Central Ausſchuß die An
nahme des Geſetz Entwurfes zu empfehlen.

Berlin den 30. März 1849.
v. Fock. v. Seckendorſſ. Borchardt. Hoeppe. v. Rohrſcheidt.

Ein Amendement des Abg. Weſendonck wird verleſen
„Die Kammer wolle die Vorlage als unzuläſſig zurückweiſen.“

Abg. Rupp (gegen den Geſetzentwurf): Bei dem erſten Anblick
ſcheinen die Geſetzesvorlagen nur einige polizeiliche Uebelſtände abſtellen
zu wollen, aber ſchon der Ausſchuß hat gezeigt, daß es ſich eigentlich
um politiſche Gefahren handele, bei denen nicht ſowohl das Pabli-
kum, als vielmehr die Regierung betheiligt ſei. Man will dieſen Ge
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fahren vorbeugen das wollen wir Alle, nur dürfen die vorgeſchlagenenMaßregeln öffentliche Rechte nicht verändern. Die Verfaſſungsurkunde

und das Geſetz vom 6. April erklärt aber die freie Gedankenäußerung
als ein Grundrecht des preußiſchen Volkes dieſes Grundrecht iſt durch
den Geſetzvorſchlag vernichtet. Wenn es wirklich, wie die Commiſſion
meint, bei der Preßfreiheit nur auf die Benutzung der Preſſe, und nicht
auch auf die Verbreitung der Produkte derſelben ankomme, dann hätten
wir unter der ſtrengſten Cenſur unbeſchränkte Preßfreiheit gehabt denn
die Preſſe konnte jeder frei benutzen. (Lebhafter Beifall.) Selbſt die
Verfaſſungsurkunde ſagt, daß beſchränkende Verfügungen gegen den
freien Verkehr mit den Productionen der Preſſe unzuläſſig ſeien wir
werden alſo durch die Annahme des Geſetzes der Reviſion der Verfaſ-
ſung vorgreifen. (Bravo!) Die andern Geſetzentwürfe ergänzen die Ver
faſſung, der vorliegende aber hebt ein in derſelben verbürgtes Recht
auf deshalb müſſen wir uns gegen denſelben erklären.

Als Motiv des Geſetzentwurfs wird die „Aufregung angegeben,
welche durch die Plakate verbreitet wird. Solch' Motiv iſt aber nur
eines Polizeiſtaates würdig, nicht eines Rechtsſtaates, den wir doch be
gründen wollen. Der Unterſchied, der zwiſchen Polizei und Rechts
Staat beſteht, zieht eine ſolche Grenze in dieſer Verſammlung, daß
leicht vorauszuſehen iſt, daß die Anhänger des Polizeiſtaates für dies
Geſetz, die Anhänger des Rechtsſtaates dagegen ſtimmen werden.
(Bravo zur Linken Ziſchen zur Rechten.)

Jch ſtimme ferner gegen das Geſetz, weil ich eine ſtarke Regie-
rung will. Friedrich der Große fürchtete die Plakate nicht, weil ſeine
Regierung ſtark war und Vertrauen einflößte und Vertrauen zum Volke
beſaß. Die Miniſter haben uns zwar oft angedeutet, daß ohne die vor-
liegenden Geſetze eine Regierung nicht möglich ſei dies kann jedoch nur
ſo viel heißen als daß ſie nicht ohne ſie regieren könne. (Heiterkeit).
Aber daraus kann doch nicht folgen, daß wir ihnen helfen ſollen, ein
Land zu belagern! Wenn wir die Geſetze annehmen, dann werden wir
nicht blos die jetzige, wir werden alle zukünftige Regierungen ſchwach
machen, weil ſie nur den äußeren eingebildeten Gefahren vorbeugen wer
den während die eigentlichen Gefahren ihnen unbemerkt uüber den Kopf
wachſen. Jch frage Sie nur: Jſt durch das Verbot der Plakate der
achtzehnte März verhindert worden Jn plötzlich eintretenden Aufre
gungen liegt meiſt wenig Gefahr. Die größte Gefahr liegt im Despo-
tismus ſelbſt, zumal wenn er die Maske der Geſetzlichkeit vorhält (Bra
vo zur Linken), weil dadurch der Haß und die Verachtung gegen die
Regierung um ſich greift, die da am tiefſten zu wurzeln pflegen, wo
kein Plakat und kein Buch davon Kunde geben. (Lebhafter Beifall zur
Linken.) Das vorliegende Geſetz hat das ſonderbare Schickſal gehabt,
daß es, obgleich 5 Abtheilungen es verworfen haben, dennoch von der
Central Abtheilung uns empfohlen wird. Die Majorität hat es alſo
eigentlich ſchon verworfen und gezeigt, daß ſie für die conſtitutionelle
Monarchie und gegen den conſtituirten Despotismus iſt, während Sie,
wenn Sie das Geſetz annehmen mit der Conſtituirung des Despotismus
beginnen! (Lebhaftes Bravo zur Linken.)

Abg. Riedel für den Entwurf. Der Vorredner hat behauptet,
5 Abtheilungen haben das Geſetz verworfen es ſollte wohl heißen die
5. Abtheilung. (Die 2. Abtheilung auch, links.) Plakate ſind öffent-
liche Erklärungen, wodurch man beruhigend auf die Gemüther wirkt.
Allein erfahrungsmäßig dienen die Plakate dazu, Leidenſchaften, Haß
gegen die Obrigkeit zu erregen, ſie ſind das Gegentheil deſſen, was der
Name anzeigt. Soll die Polizei ſich zu ſolchem Mißbrauch hergeben?
Jch muß dies entſchieden verneinen. Je bedenklicher die Wirkungen einer
Perſon mittelſt dieſer Plakate werden können, deſto mehr muß die Po-
lizei ſie hintertreiben können. (Die Bänke der Linken leeren ſich immer
mehr.) Die Plakate ſind auf momentane Effekte gerichtet, es geht die
Aufforderung leicht zur That über. Die zur Vertheidigung der Plakate
vorgebrachten Gründe ſind ohne Gewicht die Geſetzgebung hat auf die
Regel, nicht auf die Ausnahme zu ſehen und in der Regel ſind Pla-
kate gefährlich. Eine Beſchränkung der Preßfreiheit ſehe ich darin nicht
der Geſetzentwurf läßt die Verbreitung der Plakate frei in denſelben
Punkten, wie dies bei allen literariſchen Produkten der Fall iſt. Jm
öffentlichen Jntereſſe muß das Plakatenweſen reſtringirt werden. Wel-
che Freiheiten gewährte die Gewerbefreiheit, wenn Jeder an jedem Orte
ſeine Waaren ausbieten könnte. Am wenigſten iſt die Abſicht vorhan
den die freie Meinungsäußerung über öffentliche Angelegenheiten zu be
ſchränken. Jch betrachte den geiſtigen Kampf als das Hauptpalladium
der Freiheit, allein den Ort dazu finde ich in der periodiſchen Preſſe.
Würdigen Sie dies nicht herab (Ziſchen links), nehmen Sie das Geſetz
an es gehört zur vernunftgemäßen Regelung des Staats Gelächter
rechts). Der Vorredner will die Freiheit nicht in den Grenzen der Ord-
nung, ſondern der Willkür (lang, anhaltendes Beifallsklatſchen der Linken).

Präſident: Jm Laufe der Sitzung iſt mir ein Schreiben des Mi
niſter Präſidenten zugekommen, welches mir anzeigt, daß der Geh. Ju
ſtizrath Simons von Sr. Maj. zum Juſtizminiſter ernannt worden ſei.
(Der Präſident verlieſt das Schreiben.)

Juſtizminiſter Simons: Es iſt gegen den vorliegenden Geſetzent
wurf Einwand erhoben worden, daß er eine Präventivmaßregel gegen

die Preßfreiheit enthalte und deshalb mit der Verfaſſung in Widerſpruch
ſtehe. Jn den Motiven des Geſetzes iſt die Frage, ob das Recht der
Benutzung öffentlicher Gebäude beſchränkt werden dürfe, in den Vorder
grund geſtellt worden. Aus der Beſtimmung öffentlicher Plätze und Straßen
kann glaube ich, unmöglich deducirt werden, daß ſie zu Allem gebraucht
werden können. Jhre Benutzung liegt vielmehr der Ortspolizeibehörde ob.
Die Central Abtheilung hat den Ausdruck politiſche Placate“ gebraucht,
den die Regierung vermieden hat, um die Begriffe nicht zu verwirren.
Solche Placate behandeln gewöhnlich allgemeine Gegenſtände und ſind ſehr
geeignet, Zuſammenrottungen und Gefahren hervorzurufen. Dies haben
wir im vorigen Jahre vollkommen geſehen. Sie haben einen um ſo be
denklicheren Character, da kein Gegenmittel gegen dieſelben vorhanden iſt
denn einmal in die Welt geſchleudert, wirken ſie fort und ſind unmöglich
nachher zu widerlegen, weil es zu ſpät iſt. Jch erlaube mir noch anzu
führen daß ich mich auf dem Boden beſtehender Geſetze beſinde, und mich
auf ähnliche Beſtimmungen in andern Ländern berufen kann.

Die franzöſiſche Geſetzgebung gründet ſich auf das Geſetz vom 16. und
24. Auguſt 1790, welches grade die Befugniſſe der Ortspolizeibehörde da

hin ausdehnt daß ſie für die Bequemlichkeit und Sicherheit auf öffent
lichen Plätzen und an ſolchen Orten wo große Verſammlungen ſtattfin
den, zu ſorgen hat. Unſere Staatsregierung befindet ſich alſo auf legalem
Boden (Unruhe) auf dem Boden der Erfahrung. Es könnte noch einge
wendet werden daß es nicht nöthig ſei, ein Specialgeſetz zu erlaſſen.

Aber ſchon um jeden Zweifel zu vermeiden, muß die Staatsregierung ſich
ſicher ſtellen und ein geſetzliches Fundament ſanctioniren laſſen.

Abg. Berends: Jch glaube, daß das Placatgeſetz ein ganz unnützes
iſt. Vor dem 18. März v. Jahres war ein ſolches Geſetz nicht nothwen
dig, da ja die Cenſur daſſelbe that. Jch muß bekennen, daß die Erfah-
rung des vorigen Jahres nicht die Anſicht des Abgeordneten Riedel recht
fertigt, nur obrigkeitliche Placate beunruhigten, ich erinnere Sie an das
Placat von Eichmann. Die Placate von Privatleuten drängen die Behör-
den zum Ausſprechen der Wahrheit. Der Herr Miniſter des Jnnern ſagt
die Placate muſſen beſchränkt werden weil öffentliche Anſtalten und Pri-
vatgebäude verunſtaltet würden. Sind es Denkmäler, ſo mag es verbo
ten werden ſind es Privatgebäude, ſo mögen die Beſitzer dies hindern
Die Abſicht des Geſetzes iſt klar, es ſoll nach Aufhebung des Belagerungs-
zuſtandes die öffentliche Meinung von der Polizei überwacht werden. Jn
unſrer Zeit, wo das ganze Volk ſich betheiligen ſoll am politiſchen Leben,
ſind Placate nothwendig. Der Arbeiter kann nicht früh Morgens die Zei
tung leſen da fällt das Verbot der Placate in die Categorie der verbo
tenen Bücher. Die niedere Schicht der Geſellſchaft ſoll abgehalten werden
von der Theilnahme am politiſchen Leben die Regierung ſoll nicht die
öffentliche Meinung ſondern die öſſentliche Meinung die Regierung be-
herrſchen. Wollen Sie letzteres nicht, nun, ſo müſſen Sie abtreten. Nach
dem, wie wir unſer Miniſterium kennen wiſſen wir ja, daß es, was es
mit der einen Hand octroyirend giebt, mit der andern wieder nimmt.
Dieſes Placatgeſetz vernichtet die Verfaſſung. Jetzt will man die Colpor-
teure ſtempeln (Heiterkeit) um das Publikum in Unkenntniß zu erhalten.
Wir ſollen Ja ſagen zu dieſen Willkürgeſetzen? Jch hoffe, die Zweite
Kammer wird dies nicht thun. Die Aufhebung des Belagerungszuſtandes
nützt unter dieſen Bedingungen Nichts der alte Zuſtand bleibt. Jch habe
zwei Petitionen aus Ruppin und Züllichau erhalten welche dringend um
die Aufhebung des Belagerungszuſtandes bitten. Jch werde ſie auf die
Tafel des Hauſes niederlegen.

Referent Abg. v. Rohrſcheidt empfiehlt den Entwurf des Central-
ausſchuſſes. Wenn man jetzt den Unfug betrachtet der noch mit den Pla-
katen getrieben würde, muſſe man ſagen, daß die Polizei keine Augen
habe. Der Centralausſchuß ſei im übrigen von der Anſicht ausgegangen,
daß die politiſche Weisheit, welche an den Ecken zu leſen ſei, nicht viel
werth ſei und habe ſich deshalb für den Geſetzentwurf ausgeſprochen.

Nach einer längeren Debatte über die Frageſtellung, in der ſich die
Abgeordneten v. Viebahn, v. Berg Weſendonck, Keller und Graf Arnim
betheiligen indem von der einen Seite behauptet wird, daß das Amende-
ment des Abg. Weſendonck jetzt zur Abſtimmung kommen ſoll, und daß es
überhaupt, wie beſonders Abg. Weſendonck ausgeführt, unzuläſſig erſchei
nen könne, ein Geſetz zu diskutiren, das die Verfaſſung und die Grund-
rechte verletze, von der andern Seite dagegen verlangt wird, daß die ein
zelnen H. des Geſetzes zuerſt zur Diskuſſion kommen ſolle, vor welcher
wie Abg. Gr. Arnim meint, die linke Seite ſich zu fürchten ſcheine, bringt.
der Präſident die Frage zur Abſtimmung: „ob über das Amendement
des Abg. Weſendonck jetzt abgeſtimmt werden ſolle

Da das Reſultat zweifelhaft iſt, ſo muß die Zählung vorgenommen
werden dieſe ergiebt: 161 Stimmen bejahen, 144 verneinen die Frage,
worauf das Amendement zur Abſtimmung kommt.

Die namentliche Abſtimmung wird über daſſelbe beantragt und vor
genommen deren Reſultat folgendes iſt:

Mit Ja ſtimmen 152, mit Nein 152; es fehlen 21; beurlaubt 19.
Das Amendement des Abg. Weſendonck:

„„Die Kammer wolle ohne in die Berathung der einzelnen
der Geſetzesvorlage einzugehen, dieſelbe als unzuläſſig verwerfen“.

iſt ſomit nach H. 19 der Geſchäftsordnung verworfen.

re
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Nachweiſung
über die Wirkſamkeit der Schiedsmänner des Saalkreiſes Halle im Departement des Königl. Ober-Landes-Gerichts

zu Naumburg für das Jahr 1848.
ne de p davon ſind beendigt

nen Sachen euſſe72 d D e Jah-Name und Stand Wohnort Wer res ſinddes über dies 2 treten wei WoNo. Schiedsmannes. e n r. eteien Richter

1 Harras, Ackerburgerr Cönnern 55 70 70 70 5 70h.
2Meyer, penſ. Bürgermeiſter und Hauptmann Löbejün 9 97 97 95 9 2 97
3 Ertel, Kaufmann Wettin 13 13 134 Köſter, Anſpanner Diemitz 2 2 2 37 25(Stahlſchmidt, Amtmann Canena 24 2 206 Thuſius, Gaſtwirth Dölau 99571Schuppe, Brauinſpektor Döllnitz 4 44 48Kindermann, Ortsrichter Dornitz 2 1 1 1 u9jNaumann, Oekonom Brachwitz 24 2 2 210Schladebach, Gaſtwirth Beiderſee 22 1 1 St Herrmann, Ortsrichter Froößnitz 5 11 111 8 3 i12 Kie tſchmann, desgleichen Groöbers 7 11 11 9 2 u
13Schlemmer, desgleichen Kaltenmark h 1 5 114Finger, Anſpanner Lebendorf 22 2 55 2415Toepfer, desgleichen Löbnitz a. L. S 3 h 2 316 Nultſch, Schiffbauer Rothenburg 5 95 100 82 3 3 8s 1217Berndt, Gutsbeſitzer Schiepzig
18Bock, Amtmann Schwerz 2 3119Hädicke, Ortsrichter Sennewitz 88 7 r 7420Rudl off, Amtmann Wörmlitz x 1 1 9 9 r21 Fiedler, Gaſtwirth Zöberitz 5 5 5522Lehmann, Banquier Giebichenſtein 2 s S 8 823Faul waſſer, Ortsrichter Cuſtrena 35 9724,Nicolai Anſpänner Jnwenden 14 14 11 3 1425(Na gel, Maurermeiſter Trotha 5 5 3 2 526 Klotz, Ortsrichter Deutleben 5 5527 v. Krofigk, Rittergutsbeſitzer und Lieutenant Merbitz v 5 5 h. 5 v s

Summa 5 366 3711 336 9 13 358( 13
Naumburg, den 19. März 1849. Königl. Preuß. Ober-Landes- Gericht.

Ein Tafel-Pianoforte iſt fur 15
zu verkaufen Barfüßerſtraße Nr. 124 zwei
Treppen hoch.

2 Morgen ſchöne ſtarke Kummelpflan-
zen verkauft Ziemann in Gorsleben.

Taubſtummen- Anſtalt.
Jm Maärz ſind bei der Prüfung 5

24 7 eingegangen außerdem 3
von der Gemeinde Trebnitz b. Cnnern.
Dafuür dankt herzlich

Klotz, Vorſteher der Anſtalt.

2,,,,,j,, ,i5,,,,s4 x —-zlnhn WWGuE

Jn der Nähe des Marktes iſt ein La-
den mit Wohnung zu vermiethen. Das
Nähere große Ulrichsſtraße Nr. 4.

Fließend fette holl.
à t 8 empfing in friſcher Sen

die Herings- Handlung Boltze.
ung

und beſte Brab. Sardellen,

Die Mühle zu Döllnitz empfiehlt:
ſchtwarzes Mehl, à Scheffel 20 à 1

à Wispel 8
à Wispel 4
à Wispel 7 à Scheffel 9

Amerik. Weizen- u. Roggenmehl zu billigen Preiſen auch wird
Getreide zum Marktpreis gegen Tauſch fortwährend angenommen.

Roggenkleie,
Weizenkleie,
Steinmehl,

DMein bedeutendes Lager von neuen und antiquariſchen Schulbüchern
(eirea 4000 Bände) empfehle ich beſtens.

H. W. Schmidt (Firma: Lippert G Schmidt),

Gebauerſche Buchdruckerei.

jetzt Ranniſche Straße Nr. 497.
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ExtraBeilage zu Nr. 88 des Couriers, Halliſcher Zeitung für Stadt u. Land.
Dienstag, den 17. April 849.

Deutſchland.
Ulderup, d. 13. April. Die Sachſen und Baiern

haben heute Morgen die Düppler Schanzen erſturmt. Die
Truppen haben ſich überaus brav geſchlagen. (B. H.)

Hamburg, d. 14. April (Abends 8 Uhr). Mit dem
ſoeben eingetroffenen Bahnzug erhalten wir die Beſtaätigung der
Nachricht, daß die Schanzen bei Duüppel, welche den Schluſſel

des Uebergangs nach Alſen bilden und auf einer Anhöhe (300
Schritt von dem Bruckenkopfe entfernt) liegen, erſturmt und
die Brücke ſelbſt durch ſächſiſche und bairiſche Truppen genom-
men worden iſt. Der Kampf ſcheint ſehr hartnackig geweſen
zu ſein und ſollen unſere braven Truppen Wunder von Tapfer-
keit verrichtet haben.

Der Verluſt an Todten und Verwundeten iſt leider als
ſehr betrachtlich anzuſehen, er wird auf 1000 Mann angege-
ben, die Daäanen ſollen zwei Bataillone verloren haben das
Dorf Düppel iſt abgebrannt. (D. A. Ztg.)

m
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Kammerverhandlungen.
Zweite Kammer.

Bericht
des Central- Ausſchuſſes über den Antrag des Abg.Waldeck und Genoſſen, betreffend die Aufhebung des
über Berlin verhängten Belagerungs-Zuſtandes.
Der Abg. Waldeck hat in Gemeinſchaft mit den übrigen Ver-

tretern der Stadt Berlin den Antrag eingebracht:
Die Kammer wolle beſchließen:

daß das Miniſterium aufzufordern, den ſeit dem 12. November
v. J. über Berlin und deſſen zweimeiligen Uinkreis verhäng-
ten Belagerungszuſtand wieder aufzuheben.

Nachdem der Antrag auf die Tagesordnung gebracht war, über
reichte der Miniſter des Jnnern in der Sitzung vom 8. März, die
angekündigten Vorlagen in Betreff des Belagerungszuſtandes, nämlich

1) die bekannten drei Geſetzentwürfe über Preſſe, Aſſociation und
Plakate, und

2) eine Denkſchrift,
„in welcher das Staatsminiſterium die Gründe welche es be-
„ſtimmt haben den Belagerungszuſtand über die Hauptſtadt
„zu verhängen, darlegt und der Prüfung und Beurtheilung
„unterſtellt.“

Die Berathung des Waldeck'ſchen Antrages in den Abtheilungen
hat ſich mehr oder weniger zugleich mit dieſer Denkſchrift beſchäftigt
und zu dem Reſultate geführt, daß die Majorität in drei Abtheilungen
(J. IV. und V.) den Antrag angenommen, in zweien (III. und VI.) ver-
worfen hat. Jn der II. hat er Stimmengleichheit erhalten, und in der
VII. nur den vorläufigen Beſchluß zur Folge gehabt, daß das Miniſte-
rium zuvörderſt einer Kommiſſion der Kammer über die Thatſachen,
welche die Fortdauer des Belagerungszuſtandes rechtfertigen ſollen,
confidentielle Mittheilung machen möge.

Jn ſeiner am 4. April abgehaltenen Sitzung hat der CentralAus-
ſchuß von zahlreichen Petitionen (darunter namentlich zwei aus Berlin,
eine mit 1755 gegen, eine mit 5333 Unterſchriften für den Waldeck'-
ſchen Antrag) Kenntniß genommen und einen zur Vertretung des
Staatsminiſteriums abgeordneten Kommiſſarius gehört.

Auf die Frage nach näherer Auskunft über die bedrohlichen That-
ſachen, welche Seite 5. der Denkſchrift angedeutet ſind gab der Kom-
miſſarius die Erklärung ab:

Durch Mittheilung in und ausländiſcher Behörden, durch ge-
ſandtſchaftliche Berichte ſelbſt aus außereuropäiſchen Ländern ſei die
Regierung unterrichtet, daß weitverzweigte energiſche Beſtrebungenu Errichtung der ſocialen Republik beſtänden. Das Miniſterium ſei

im Beſitz eines reichen, jedoch nicht des ganzen Materials, da es den
zahlreichen gerichtlichen und polizeilichen Unterſuchungen an einem Cen
traliſationspunkt fehle. Auch das bereits Ermittelte dürfe nicht rück-
ſichtslos mitgetheilt werden, da Namen zu compromittiren wären und
doch häufig kein juriſtiſcher Beweis vorhanden ſei. Gleichwohl würde
das Miniſterium geneigt ſein, dem Ausſchuſſe annähernde Mittheilun-
gen zu machen.

Nach Anhörnng dieſer Erklärung hat der Ausſchuß die aufgewor-
fene Vorfrage:

gr d intſterien zuvörderſt um dieſe Mittheilungen anzuge
en ſei,

mit 6 Stimmen gegen 1 verworfen und den Waldeck'ſchen Antrag
mit 4 gegen 3 angenommen während die Minorität die Aufhebung
des BelagerungsZuſtandes von der Publikation der erwähnten drei Ge
ſetze abhängig machen will.

Zur Motivirung dieſes Beſchluſſes und als Grundlage für die Be
rathung der Kammer ſcheint eine kurze Geſchichts Erzählung nöthig.

Am 12. November v. J. wurde nachſtehender Erlaß bei Trommel-
ſchlag ausgerufen, an die Ecken geſchlagen und durch den zu derſelben
Stunde ausgegebenen StaatsAnzeiger bekannt gemacht:

Die in dieſer Stadt eingetretenen Ereigniſſe haben die ordentlichen
Gerichtsbehörden außer Stand geſetzt, dem Geſetze die gebührende
Geltung zu verſchaffen. Das unterzeichnete Staatsminiſterium
darf daher nicht Anſtand nehmen, zu außerordentlichen Maßregeln
zu ſchreiten, und erklärt hiermit die Stadt Berlin und deren zwei-
meiligen Umkreis in Belagerungszuſtand. Die in dieſer Beziehung
zu treffenden nähern Anordnungen werden demnach fortan von dem
General v. Wrangel, welcher die Truppen in den Marken com-
mandirt, ausgehen. Berlin, d. 12. Novbr. 1848.

Das Staats miniſterium.
Gleichzeitig damit und in derſelben Weiſe wurde „in Verfolg die

ſes Erlaſſes““ die Verordnung des General v. Wrangel publicirt, wel
che unter Anderm Verſammlungen von mehr als 20 Perſonen auf
Straßen und öffentlichen Plätzen verbietet, die politiſchen Vereine
ſchließt, die Preſſe der Cenſur des Polizei Präſidenten unterwirft. An
dieſe Verordnung ſchließt ſich eine ganze Reihe außergewöhnlicher Ver
fügungen und Maßnahmen, die unter Berufung auf den Belagerungs-
zuſtand theils von dem General v. Wrangel ſelbſt, theils von dem
Kommandanten, theils von dem Polizei Präſidenten ausgegangen ſind.
Die weſentlichſten Verfügungen der Art ſind von dem Referenten
in der Anlage zuſammengeſtellt, um der Hohen Kammer eine An-
ſchauung davon zu geben, in welchem Sinne der vieldeutige Ausdruck
Belagerungszuſtand von dem Militair Befehlshaber und von dem Mi-
niſterium verſtanden wird, welches ihm durch den Erlaß vom 12. No
vember freie Hand gegeben, und einzelne Maßregeln z. B. Lie Ein
führung der Eenſur, ausdrucklich gutgeheißen hat.

Der Eentral Ausſchuß hat ſich zunächſt die Frage vorgelegt ob
das Miniſterium zur Verhängung ſolcher außerordentlichen Maßregeln
nach der geltenden Geſetzgebung befugt geweſen ſei, oder um mit
den Worten der Denkſchrift zu reden ſich auf dem Boden des poſi-
tiven Rechts befunden habe. Dieſe Frage hat mit Stimmeneinheit
verneint werden müſſen. Es iſt davon ausgegangen, daß die Aufhe
bung eines Geſetzes, auch wenn ſie nur zeit und diſtriktweiſe erfolgt,
keineswegs eine Verwaltungsmaßregel, ſondern ein Akt der Geſetzge-
bung iſt, alſo, inſofern nicht eine beſondere Ermächtigung vorhanden
iſt, den geſetzgebenden Gewalten gebührt.
Kein Geſetz ermächtigt das Miniſterium, eine Militairdiktatur, die
in einer belagerten oder vom Feinde bedrohten Feſtung nothwendig und
durch die Jnſtruktion vom 30. September 1809 geregelt iſt, vermittelſt
einer Fiktion auf eine offene Stadt im Frieden anzuwenden. Die
Denkſcyrift beruft ſich auf die Verfaſſung aber die Verfaſſung da
tirt vom 5. Dezember, der Belagerungszuſtand vom 12. November.
Sie beruft ſich ferner auf H. 9. der Einleitung zum Strafgeſetzbuch
für das Heer und H. 18. der Militairſtrafgerichts Ordnung
aber es waren am 12. November keine Kriegszeiten, Berlin war kein
S und es iſt keine Bekanntmachung im Namen des Kö
nigs erfolgt.

Eine einzige Beſtimmung exiſtirt, welche das Miniſterium zur
Suspendirung gewiſſer Grundrechte ermächtigt, der g. 8. des Geſetzes
vom 24. September v. J. Aber gerade auf dieſen Paragraphen

Die in dieſem Geſetzbuch für den Kriegszuſtand ertheilten ein
zelnen Vorſchriften ſollen auch in Friedenszeiten Anwendung finden,
wenn bei außerordentlichen Vorfällen der commandirende Offizier bei
Trommelſchlag oder Trompetenſchall hat bekannt machen laſſen, daß
dieſe Vorſchriften für die Dauer des eingetretenen außerordentlichen
Zuſtandes angewendet werden würden.

2) Jn Kriegszeiten haben den Militairgerichtsſtand 4, alle Unter-
thanen des preußiſchen Staats, welche auf dem Kriegsſchauplatze den
preußiſchen Truppen durch eine verrätheriſche Handlung Gefahr oder
Nachtheil bereiten.

Jn dem unter Nr. 4 angegebenen Falle tritt dieſer außerordent
liche Gerichtsſtand nur von dem Zeitpunkte ein, wo der König oder
in deſſen Namen der Feldherr ſolches verordnet und öffentlich bekannt
macht.

3) Jm Falle eines Krieges oder Aufruhrs kann, wenn die Volks

e e
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will die Denkſchrift ſich nicht berufen; ſie beſeitigt ihn durch die Be
hauptung, de eine zeit und diſtriktsweiſe Suspendirung der F. 1.
und 6. des Geſetzes niemals Statt gefunden habe.

Das Miniſterium war alſo nach poſitivem Rechte nicht befugt,
die Cenſur einzuführen, das Vereins und Verſammlungsrecht
das Heimathsrecht zu beeinträchtigen. Es iſt aber auch überhaupt ver
fehlt, ein Unternehmen aus dem poſitiven Rechte begründen zuzwollen,
welches gerade in einer Verletzung des poſitiven Rechtes beſteht.

Eine andere, aber nicht günſtigere Geſtalt gewinnt der Rechts
punkt durch die Verfaſſung vom 5. Dezember und den in Folge derſel-
ben geſchehenen Zuſammentritt der Kammern. Abgeſehen davon, daß
die Publikation der Verfaſſung und vollends bei röffnung der Kam
mern die vielleicht früher vorhandene Beſorgniß eines Aufruhrs durch
die inzwiſchen erfolgte Entwaffnung der Bevölkerung vollſtändig beſei-
tigt war, abgeſehen davon, daß der Artikel 110 in ſeinem erſten Satze
nur die Gründzüge einer künftigen, Geſetzgebung enthält und es in ſei-
nem dritten Satze bis zu deren Emanation bei den beſtehenden Ge
ſetzen beläßt: ſo iſt gar nicht einmal ausgeſprochen, durch wen, ob
durch die Executivgewalt die bezeichneten Artikel außer Kraft geſetzt
werden können.

Und ſelbſt wenn man ſich die Deutung gefallen läßt, zu der man
durch den Wortlaut keinesweges gezwungen iſt, daß im Nothfall wäh-
rend der Vertagung der Kammern die Suspenſion einzelner Grund-
rechte durch das Miniſterium allein erfolgen könne, ſo iſt doch ſo viel
klar;, daß dabei die nachträgliche Genehmigung der geſetzgebenden Ge-
walten vorausgeſetzt wird, und, ſobald die Möglichkeit dazu vorhanden
iſt, erbeten werden muß. I

Der Ausſchuß iſt deshalb einſtimmig der Anſicht, daß es die
Pflicht des Miniſteriums geweſen wäre, ſofort mit einer der Wichtig-
keit des Gegenſtandes und der Würde der Volksvertretung entſprechen-
den Rechtfertigung vor die Kammern zu treten und ihre Genehmigung
nachzuſuchen und daß, ſobald dieſe Genehmigung auch nur von Einer

vertretung nicht verſammelt iſt, durch Beſchluß und unter Verantwort-
lichkeit des Staatsminiſteriums die zeit und diſtriktweiſe Suspendi-
rung des S. 1 (über Verhaftungen) und 8. 6 (über Hausſuchungen)
gegenwärtigen Geſetzes proviſoriſch ausgeſprochen werden. Die Volks-
vertretung iſt jedoch in dieſem Falle ſofort zuſammenzuberufen.

4) Die Eenſur wird hiermit aufgehoben.
g. 1. des Geſetzes vom 17. März 1848.

5) Alle Preußen ſind berechtigt, ſich friedlich und ohne Waffen in
geſchloſſenen Räumen zu verſammeln. Ebenſo ſind alle Preußen
berechtigt, zu ſolchen Zwecken, welche den r nicht zuwider
laufen, ſich in Geſellſchaften zu vereinigen. Alle das freie Vereini-
gungsrecht beſchränkenden noch beſtehenden geſetzlichen Beſtimmungen
werden hiermit aufgehoben.

g. 4. des Geſetzes vom 6. April 1848.

Kammer verſagt wird, der Belagerungszuſtand als ungeſetzlich verur
theilt und damit von ſelbſt beſeitigt iſt.

Anſtatt dieſen Weg einzuſchlagen, hat das Miniſterium bei Ueber
reichung der drei Geſetzentwürfe erklärt,

daß, wenn dieſelben genehmigt wären, der Zeitpunkt näher gerückt
ſein würde, wo der Belagerungszuſtand beſeitigt werden könne,alſo Bedingungen geſtellt, und ſelbſt nach Erfüllung derſelben ſichgnoch

eine Entſchließung vorbehalten. Der Central Ausſchuß hält in ſeiner
Mehrheit dafür, daß es, ſchon um das Recht der Volksvertretung zu
conſtatiren und zu wahren, unabweisbar ſei, die Mißbilligung des Be
lagerungszuſtandes auszuſprechen, ſelbſt auf die Gefahr hin, daß wie
die Minorität befürchtet, nachtheilige, lediglich dem Miniſterium zur
Laſt fallende Folgen entſtänden.

Die Minorität nämlich obwohl mit der oben entwickelten Auffaſ
ſung des Rechtspunktes einverſtanden und durch die Denkſchrift keines
wegs befriedigt, hat doch aus anderweitigen Erfahrungen und An
ſchauungen die r e geſchöpft, daß die Verhängung des Bela-
gerungszuſtandes als ein Akt der Selbſterhaltung nothwendig und daßſeine Fobrdaver zur Erhaltung der Ruhe, zum Schutze der Kammern

und zur Schirmung der materiellen Jntereſſen bis dahin wünſchens-
werth ſei, daß durch die mehrerwähnten Geſetze dem Mißbrauch der
ſee des Verſammlungs und Vereinsrechts und der davon zu be
ürchtenden Wiederkehr anarchiſcher Zuſtände vorgebeugt iſt.

Dagegen hat die Majorität in Betreff der faktiſchen Seite der
Frage die Ueberzeugung nicht aufzugeben vermocht, daß der Belage-
rungszuſtand nicht eine Folge des Konfliktes vom 9. November, ſondern
der Konflikt das Mittel zur Herbeiführung des Belagerungszuſtandes
geweſen iſt; daß das Miniſterium weder durch das überdies als Par
teiſchrift mit Vorſicht zu benutzende Memoire, noch durch die Eröff
nung des Herrn Commiſſarius den ihm obliegenden Beweis über die
Nothwendigkeit des Ausnahmezuſtandes geliefert hat; daß die Regie-
rung jedenfalls ſtark genug iſt, um unter Anwendung der ihr zu Ge-
bote ſtehenden geſetzlichen Mittel die Ruhe der Hauptſtadt aufrecht zu
erhalten, daß die Willkürherrſchaft, namentlich die Feſſelung der Preſſe,
ein Hemmniß für das geiſtige Leben des Volkes, für die erfolgreiche
Thätigkeit der Volksvertreter und eine Schmach für das preußiſche

Volk iſt daß endlich ein Regierungsſyſtem, welches geſtändlich ohne
Militairdiktatur nicht beſtehen kann das Vertrauen und damit den
Wohlſtand des Landes auf's Tiefſte erſchüttert.

Aus dieſen Gründen giebt der Central- Ausſchuß anheim
zu beſchließen,

das Miniſterium aufzufordern, den ſeit dem 12. November
v. J. über Berlin und deſſen zweimeiligen Umkreis verhäng-
ten Belagerungszuſtand ſofort wieder aufzuheben.

d Der Eeneral-Ausſchuß.
Dr. Jakoby. v. Fock. Wiethaus. Pape (Warburg).

Bucher. v. Beughem. Matthäi.

Bekanntmachungen.
Ziegelei- Verpachtung zu Ziegelrode bei Querfurt.Auction.

eeeeedeeekSSeeeeer

Freitag den 20. April e. und folgende
Tage Nachmittags 2 Uhr, werden in dem
Auctionszimmer auf dem Hofe des hieſigen
Königlichen Kreisgerichts 1 goldene Ne-
petiruhr, 1 goldene Cylinderuhr,
mit goldener Kette, 1 grünlackirter Kutſch
wagen mit eiſernen Achſen C und Druck-
federn, circa 3 Millionen Stück Streich-
zündhölzer in 4 Kiſten und 2 Faſſern,
19 Dutzend Taubenneſter, mehrere
Dutzend VBackſchüſſeln und Futter
ſchwingen, 13 Stück Bienenkörbe
und zuletzt Meubles, Haus und Küchen
geräth, Kleidungsſtücke, Betten, Wäſche iſt Termin auf
und andere Sachen gerichtlich verauctionirt
werden.

Mit den goldenen Uhren und dem Kutſch-
wagen wird der Anfang gemacht.Harle, den 15. April 1849.

Gräwen, Auct.-Comm.

Dienstag den 1. Mai d. J. früh 10 Uhr ſoll im Gaſthofe hierſelbſt die im hie
ſigen Orte belegene Königl. Ziegelei unter den im Termin näher bekannt zu machen-
den Bedingungen, die auch ſchon vor dem Termin täglich in den Vormittagsſtunden
in hieſiger Forſtregiſtratur zur Einſicht vorgezeigt werden können, öffentlich meiſtbie-
tend auf die Dauer von ſechs Jahren von Johannis d. J. an, verpachtet werden.

Ziegelrode bei Querfurt, d. 12. April 1849. Der Oberforſter
Goldmar.

Holz-Auetion in der Abbatiſſine.
Zum meiſtbietenden Verkaufe von

circa 70 80 Stück Eichen
90 100 Schock Reißigholz

Freitag den 27. d. Mts. früh 10 Uhr
auf dem Holzſchlage in der Abbatiſſine an der Brachſtedter Ecke anberaumt,
zu welchem Kaufliebhaber mit dem Bemerken hierdurch eingeladen werden, daß den
Herren Käufern verſtattet iſt, das Holz Behufs der Borkenutzung bis ult. Mai e.
auf dem Stamme ſtehen zu laſſen. Der Königl. Oberforſter

Zöckeritz, den 15. April 1849. v. Schütz.
W

auf dem Stamme

Gebauerſche Buchdruckerei.
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